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In Wahrheit sind alle menschlichen Leidenschaften, die «gu­
ten» wie die «schlechten», nur als Versuch des Menschen zu 
verstehen, die banale Existenz der reinen Fristung des Lebens 
zu transzendieren. 
Diese Erwägungen sollen jedoch keineswegs besagen, daß De­
struktivität und Grausamkeit keine Laster wären; sie besagen 
nur, daß das Laster menschlich ist. Sie wirken sich in der Tat 
zerstörerisch aufdas Leben, auf Körper und Geist aus, und dies 
nicht nur fur das Opfer, sondern auch rur den destruktiv Han­
delnden selbst. Sie stellen ein Paradoxon dar: In ihnen kommt 
zum Ausdruck, daß das Leben im Bestreben, sich einen Sinn zu 
geben, sich gegen sich selbst kehrt. Sie sind die einzig echte Per­
version, Sie zu verstehen, heißt nicht. sie zu verzeihen. Doch 
solange wir sie nicht verstehen, haben wir nicht die Möglichkeit 
zu beurteilen, wie sie einzudämmen sind und welche Faktoren 
die Tendenz haben, sie zu verstärken. 

ERICH FROMM 

1. Einleitun" 

Die Aufgaben der Aggressions- und Friedensforschung dürfen 
nicht zu vordergründig in bloßer Aggressionsvermeidung oder in 
bloßen Befriedungstechniken gesehen werden, durch die zwar ein 
«äußereo) Frieden hergestellt, die bestehenden Kontlikte aber 
nicht gelöst, sondern bloß ((verinnerlicht» werden', Auch mit der 

•� Zu vielen der hier formulierten Gedanken h<loen neben Diskusslon~n mit dem 
Scniorherausgeber und den Mitautoren dieses Buches auch DiskUSSionen mit 
den Teilnehmern <In einem Kurs über «Aggressiom, beigetragen, den ich Im SS 
1'180 <In der Uni,~rsität Konstanz abgehalten habe. Ihnen ,!lIen danke ich tur 
wertvolle Anregungen. 

Von einem "Konflikt» spreche Ich im Anschluß an LORFNZI'N & SCHWEMMfR. 
1975. S. 149fT:, dann. wenn Personen, Gruppen, Institutionen, Gesellschaflen 
oder Staatswesen miteinander unverträgliche Handlungsorientierungen verfol­
gen lf'nn::/l'il'/l1' Unverträglichkeit: vgl. KAMRARTfL, 1981 \ oder, wenn zwar die 
Handlungsoriemierungen «an sieh» verträglich sind, aber das dazu faktisch er­
griffene Handeln un ....erträglich ist. d.h. im Blick auf die verfolgtm Handlungs­
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Vermeidung von Kriegen ist nichts geleistet. wenn sie um den Preis 
der Knechtung, Ausbeutung und Unterdrückung erkauft wird. Ist 
nämlich solches der Fall, so kann nicht einmal die Legitimität des 
Gewaltverzichtes als allgemein zustimmungsf<ihig unterstellt wer­
den. 

Ersichtlich müssen also die Aufgaben der Friedensforschung 
über den bloßen Gewaltverzicht hinausgehoben und in den Kon­
text allgemeiner Bemühungen um eine gerechte Lösung von Kon­
flikten gesteJlt werden (vgl. KEMPF, 1981 a). 

Die Forderung nach Gerechtigkeit verlangt dabei zunächst ein­
mal nur Transsubjekliviläl. Das heißt: ein Vorschlag zur Behebung 
eines Konfliktes kann dann als gerecht beurteilt werden, wenn er 
- bei sachkundiger und unvoreingenommener Beratung - die Zu­
stimmung aller Betroffenen finden kann. Beharrt ein Vorschlag da­
gegen auf Privilegien, auffalschen Meinungen oder aufbloßem Ei­
geninteresse, so ist er jedenfalls als ungerecht zu beurtei len (vgl. Lo­
RENZEN, 1974a). 

Der Terminus «Frieden» kann in solchem Zusammenhang zur 
Beurteilung bestimmter. psycho-sozialer Bedingungen einer ge­
waltfreien, argumentativen Konfliktlösung eingeführt werden: sol­
len Konflikte in argumentierenden Beratungen gelöst werden, so 
ist es dafür wesentlich, daß alle von einem Konflikt Betroffenen die 

onentierungen zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung fUhren (filkli.\('he Unver­
träglichkeit: vgl. KAMBARTEL, 198\) 

Von der "Liil'llllgH eines Konfliktes spreche ich dann, wenn die Situation S. 
in der der Konflikt besteht (und zu der auch die von den Konfliktparteien ver· 
lolgten Handlungsorientierungen und das dazu faktisch ergriffene Handeln ge­
hören). in eincr fiir alle Konfliktparteien zustimmungsfahigen Weise in elOe kon­
tllktfreie Situation S' übcrgefUhrt wird, 

Wenngleich das hier vorgeschlagene Verständnis der Lösung eines Konfliktes 
etwas weiter gefaßt ist. als dies in früheren AusfUhrungen (vgl. KEMPI', 19na, wo 
ich im Anschluß an SCHWFMMER. 1976. den Konfliklbegriff weitgehendsl auf 
Zweckunverträglichkeiten eingeschränkt hatte) der Fall war, und nun auch ver· 
nünftige !\ofllrromil',le mit einschließl (bei denen unverträgliche Handlungs· 
orientierungen und Handlungsweisen schlicht situationsspezifisch einge­
schränkt oder zurückgestellt werden). möchte ich doch schon hier daraufhinwei­
sen. daß keineswegs alle Kontlikte auch lösbar sind, Insbesondere In Knlenli­
{!/{II/onell, denen unverträgliche Lebensorienlierungen zugrundeliegen. werden 
Sich die Konfliktparteien in aller Regel nur entweder gegenseitig aus dem Weg 
gehen. oder- wo das nicht möglich iSl- den Konflikl "(Il11fragen» müssen, Auch 
solche Konflikte. zu denen unler anderem etwa der Geschlechlerkonflikt und 
der (jenerationskonflikl gehören. und zu deren Auslragung insbesondere auch 
Selbslbehauplungshandlungen gehören, können aber am Ende doch he\l'älligl 
werden. solerne man sich nur die Alternalive einer I'ern/hili/gul (;e/llelll,\wJlkeit 

(vgl. KAMIIAKHt.. 1981) olTenhäll oder wieder eröffne\. 
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unmittelbare Befolgung konfliktrelevanter Handlungsorientierun­
gen bis zum Abschluß der Beratung zurückstellen und bereit sind. 
die Handlungsorientierungen aller Betroffenen bei der Planung ih­
rer Handlungen mit zu berücksichtigen. Situationen. in denen die­
se Bedingung gegeben ist. soll der Terminus «Frieden» zugespro­
chen werden (vgl. KEMPF. 1978a, S. 80). 

Indem nicht alle Konflikte einer Lösung zugänglich sind. wird 
klar, daß auch die Wahrung des Friedens nicht in jedem Konflikt­
fall gelingen wird. noch soll. Dennoch muß es Aufgabe der Frie­
densforschung sein, Konflikte formal und materiaP auf ihre Lös­
barkeit hin zu untersuchen und - wo möglich - Lösungsvorschläge 
zu unterbreiten. Als empirische Teilaufgabe kommt den Sozialwis­
senschaften in diesem Kontext die Aufgabe der Feststellung der an 
einem Konflikt beteiligten. miteinander unvereinbaren Hand­
lungsoIientierungen zu, sowie die Aufgabe der Feststellung solcher 
Handlungsorientierungen, bezüglich derer noch eine Gemeinsam­
keit der Konfliktparteien besteht, und die daher als Anknüpfungs­
punkt für Konfliktlösungsversuche dienen können. 

Mit der Friedenswahrung allein sind die psycho-sozialen Vor­
aussetzungen einer argumentativen Konfliktlösung allerdings 
noch nicht erschöpfend abgehandelt: erwartbar werden unsere Be­
mühungen erfolglos bleiben, wenn nicht tatsächlich alle konflikt­
relevanten Handlungsorientierungen der Konfliktparteien in die 
Beratungen mit einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist. daß 

- keine Konfliktpartei für das Vorbringen ihrer Handlungsorien­
tierungen (einschließlich der von ihr vorgetragenen Handlungs­
orientierungen anderer, die an der Beratung selbst nicht teilneh­
men können) irgendwelche Sanktionen seitens anderer Konflikt­
parteien zu befürchten hat, daß 

- jede Konfliktpartei ihre Handlungsorientierungen allen anderen 
Konfliktparteien zur Kenntnis bringt und bereit ist, die Hand­
lungsorientierungen aller anderen Konfliktparteien zur Kennt­
nis zu nehmen, und daß 

- jede Handlungsorientierung, deren Verfolgung von einer Kon­
fliktpartei vorgeschlagen wird, in die Beratung einbezogen wird 
und keine Handlungsorientierungen von vornherein als «unver­

2� Fonnal =in Hinblick auf die weiter unten zu unterscheidenden Orientierungs­
ebenen. welche an dem Konflikt beteiligt sind. Material = in Hinblick aufdie In­
halte der an dem Konflikt beteiligten Handlungsorientierungen. 
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zichtbam oder als «verfolgungsunwürdig» ausgezeichnet werden 
(vgl. dazu auch HARERMAs, 1971; SCHWEMMER, ]971). 

Situationen, in denen über Friedenswahrung hinaus auch diese 
zuletzt genannten Voraussetzungen gegeben sind, soll der Termi­
nus «Freiheit» zugesprochen werden, und entsprechend sollen Ge­
sellschaften, in denen die genannten Bedingungen regelhaft gege­
ben sind, «freie» Gesellschaften, und Menschen. rur deren Handel n 
und Reden diese Bedingungen regelhaft gegeben sind, «freie» Men­
schen genannt werden). 

Von jemand. der mit seinem Handeln oder Reden dazu beiträgt, 
daß eine der genannten Bedingungen zugunsten der Durchsetzung 
eigener Handlungsorientierungen verletzt wird. soll gesagt werden. 
daß er «Macht» ausübt. 

Indem wir die Friedensforschung schon oben in den Kontext ar­
gumentativer Konfliktlösungsbemühungen gestellt haben. erweist 
es sich nunmehr alleh als Aufgabe der Friedensforschung. den 
Menschen - wo möglich - zur gegenseitigen Wahrung ihrer Frei­
heit und zum Verzicht auf Machtausübung zu verhelfen. was aber 
nicht etwa damit verwechselt werden darf, daß sich die Menschen 
nicht mehr der Machtausübung anderer erwehren sollten 4 • 

Aufintemationaler Ebene wird die Verwirklichung von Frieden 
und Freiheit mit Mitteln der völkerrechtlichen Normensetzung 
angestrebt. Aufnationaler Ebene sollen sie durch verfassungsrecht­
liche Normen sichergestellt werden. 

Die Aufgaben, welche sich in diesem Zusammenhang den Sozi­
alwissenschaften stellen. lassen sich in eine empirische. eine her­
meneutische und eine pädagogische Teilaufgabe untergliedern: 

- die empirische Teilaufgabe besteht darin zu untersuchen, welche 
Sinngehalte Verletzungen von Frieden und Freiheit zugrunde­
liegen und wie diese Sinngehalte empirisch verteilt sind'. Insbe­
sondere wird es dabei um die Sinngehalte gehen müssen, die uns 
immer wieder dazu verleiten. auf der Durchsetzung eigener 

J� Wegen des prinzipiellen Charakters der weiter unten genauer zu definierenden 
Lehensorientierungen und deren damit verhundenen Umerziehtbarkeit (wenn­
gleich nicht L!nahänderlichkeill. gehen Krisensilualionen. denen unverträgliche 
Lehensorientierungen zugrundeliegen. slets mit einer Einschränkung der Frei­
heil einh.:r. 

4 Zu einer weiteren Präzislerung vgl. KFMP1. 1978a. S. 8211'. 
5 Sinn gehalte ~ Silualionseinschätzungen. Meinungen und Handlungsorienlle­

rungen. ete. 
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Handlungsorientierungen zu beharren, bzw. wenn es um inter­
nationale Konflikte geht, die Durchsetzung eigener Handlungs­
orientierungen demokratisch zu legitimieren; 

- die hermeneutische Teilaufgabe besteht darin, die Entstehungs­
bedingungen solcher Sinngehalte zu untersuchen, und 

- die pädagogische Teilaufgabe besteht darin, auf die Kenntnis 
dieser Entstehungsbedingungen gezielte pädagogische Maßnah­
men aufzubauen, wie diese Sinngehalte geändert und ihr künf­
tiges Entstehen vermieden werden kann. 

Wie Erfahrungen aus Alltag, Politik und Wissenschaft zeigen, 
scheitern Bemühungen um die Lösung von Konflikten oft schon, 
bevor sie überhaupt in Gang gesetzt wurden, an dem mangelnden 
Wissen um Verfahren der Konfliktlösung. Nicht einmal sprachli­
che Unterscheidungen, die zwischen dem Durchsetzen eigener 
Handlungsorientierungen und dem nachgebenden Verzicht zu­
gunsten der Handlungsorientierungen anderer eine dritte Möglich­
keit olTen lassen, stehen vielen Menschen zur VerfUgung. Indern 
Friedensforschung und Friedenspädagogik sich um die Verbrei­
tung eines entsprechenden Wissens bemühen, leisten sie zugleich 
auch einen Beitrag dazu, daß bei der vielbemühten «Mündigkeit 
des Staatsbürgers» nicht bloß der Wunsch der Vater des Gedan­
kens bleibt. 

Denn, wenngleich die Mündigkeit des Staatsbürgers eine der 
Grundfesten und unabdingbare Voraussetzung jeder funktionie­
renden Demokratie darstellt und mit der Wahlfahigkeit einern je­
den Bürger ab einern bestimmten Lebensalter zugesprochen wird, 
ist sie «leider kein Naturgeschenk, das man - wie etwa die Zeu­
gungsfähigkeit - durch eine natürliche Entwicklung von einern ge­
wissen Alter an 'von selber' hat» (LoRENzEN, 1978, S.4). Die 
Kunst, kritisch zu einer Meinung, zu einern Wollen zu kommen, 
muß erst gelernt werden. 

Daß die Erziehung zu kritischer Meinungs- und Wollensbildung 
dabei - je nach Entwicklungsstand des demokratischen Reifungs­
prozesses einer Gesellschaft - auch erst zum Aufbrechen innerer 
Konflikte und zur Gefährdung des inneren Friedens einer Gesell­
schaft führen können, darf uns dabei nicht beirren. Denn die inne­
ren Schwierigkeiten, welche derart entstehen, sind Begleiterschei­
nungen eben jenes kulturellen Reifungsprozesses, den eine jede 
Gesellschaft auf dem Weg zur Verwirklichung von Demokratie 
durchmachen muß. Und ob diese Schwierigkeiten am Ende gelöst 
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werden können, oder ob sie in die Krise führen, hängt letztlich nur 
davon ab, ob wir es mit Demokratie, Friede und Freiheit wirklich 
ernst zu nehmen bereit sind. 

2. Formen der Aggression 

Indem wir nicht davon ausgehen können, daß ein jeder alle kon­
fliktrelevanten Handlungsorientierungen anderer schon kennt und 
er diese dann auch nicht zur Vorbereitung seines HandeIns ver­
wenden kann, wird es in psychologischen Bemühungen um die 
Verbreitung argumentativer Konfliktlösungen sinnvoll, nicht nur 
von den (möglicherweise unbewußten) faktisch bestehenden Kon­
flikten auszugehen, sondern (auch) von den Konflikten. die nach 
Meinung der Handelnden bestehen. 

Zur Beschreibung unseres Handeins in nach Meinung des Han­
delnden bestehenden Konfliktsituationen habe ich (in KEMPF, 
1978a, S. 92fT.) vorgeschlagen, den Terminus «Aggression» einzu­
führen, der für sich genommen noch nicht mit einer Wertung be­
stimmter Handlungen als «geboten» oder «verboten» verbunden 
ist. Vielmehr soll eine Handlung einer Person P I stets dann als eine 
Aggression gegen eine Person P2 gelten, wenn PI der Meinung ist, 
daß mit oder durch die Handlung eine Situation eintreten wird, die 
P2 zu vermeiden begehrth ,7. 

So verstandene Aggressionen dürfen keineswegs mit Feindselig­
keit oder Destruktivität gleichgesetzt werden. Als feindselige Ag­
gressionen bzw. (synonym) «destruktive Aggressionen» sollen viel­
mehr nur jene Aggressionen ausgezeichnet werden, deren Hand­
lungsmotiv es ist, gerade eine solche Situation herbeizuführen, de­
ren Vermeidung P2 begehrt, oder, wie wir auch sagen können, P2 
(im weitesten Sinne des Wortes) «Schaden zuzufügem). Als Beispiel 
für destruktive Aggressionen können all jene Aggressionen dienen, 
deren Motives ist, sich an jemand anderem zu rächen. 

Von den destruktiven Aggressionen zu unterscheiden sind 
«schlichte Aggressionem), bei denen das Eintreten der Situation, 
welche P2 nach Meinung des Handelnden zu vermeiden begehrt, 

h D.h .. daß P2 nach Meinung von PI die HandlungsausfLihrung. das Handlungs­
ergehnis oder die Handlungsfolgen zu vermeiden trachtet 

7 Entsprechend kann der Terminus «AggressioO)' auch auf das miteinander und 
gegeneinander Handeln \on Personen. Gruppen. Institutionen. (jesellschalien 
und Staatswesen angewendet werden. 
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nicht Motiv seines Handeins ist, sondern vom Handelnden bloß 
nach dem Prinzip «der Zweck heiligt die Mittel)) in Kauf genom­
men wird, und «konstruktive Aggressionem), deren Motives ist, 
von P2 Schaden abzuwenden, wofUr aber erst einmal das Eintreten 
einer Situation, die P2 nach Meinung des Handelnden zu vermei­
den begehrt, in Kauf genommen werden muß, Einfache Beispiele 
fLir konstruktive Aggressionen sind die Schmerzen, welche ein 
Zahnarzt seinem Patienten zufLigt, um ihn vor dem Verlust des 
Zahnes zu bewahren, oder das schnell entschlossene Zurückreißen 
eines Kindes, das sich anschickt, im 18, Stockwerk eines Hochhau­
ses auf den 50 cm entfernten Nachbarbalkon hinüberzuklettern. 

Hat der Zahnarzt in unserem Beispiel noch die Möglichkeit, den 
Patienten auf die Schmerzen, welche er zu erwarten hat, vorzube­
reiten und darauf hinzuarbeiten, daß der Patient schließlich auch 
selbst die Schmerzen in Kauf zu nehmen bereit ist, so steht diese 
Alternative eines aggressionsfreien Handeins im anderen Beispiel 
nicht olTen: hier kann der Konflikt zwischen der Kletterfreude des 
Kindes und der Abwendung von Gefahr fLir sein Leben nur nach­
träglich bewältigt werden. 

Neben der Unterscheidung in konstruktive, schlichte und de­
struktive Aggressionen können wir auch noch eine Unterscheidung 
zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Aggressionen 
vornehmen. Wie ich datür schon an anderer Stelle (KEMPF, 1978a, 
S. 79f.) vorgeschlagen habe, soll diese Unterscheidung an dem Bei­
trag der beurteilten Handlung zur Konfliktlösung bzw. -bewälti­
gung orientiert werden. Als «ungerechtfertigt» sind demnach all je­
ne Aggressionen auszuzeichnen, die in Handlungen bestehen, de­
ren Unterlassung transsubjektiv begründet werden kann (z.B. 
Handlungen aus bloßem Eigeninteresse) und/oder die aufdie Ver­
hinderung einer Konfliktlösung abzielen (z.B. Machtausübung). 
Als «gerechtlertigt)) sollen dagegen jene Aggressionen gelten, die 
schlichtweg im Versuch zur Konlliktlösung bestehen, z.B. wenn ei­
ne Person mit anderen zu argumentieren beginnt, obwohl sie 
meint, daß der eine oder andere der an dem Konllikt beteiligten lie­
ber Macht ausüben und seine eigenen Zwecke durchsetzen würde 
als auf Argumente eingehen zu müssen. Alle übrigen Aggressionen 
sollen vorerst I(eder als gerechtfertigt noch als ungerechtfertigt be­
urtei It werdenx. 

H DalJ diese '\g,gressiollell vorerSl weder als gerechtfertigt noch als ungercchtfertigt 
heUrlcil1 werden sollen. hedeutet /l"III, daß sie als !r('igl'llclIIIU helrachlen seien. 
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Daß die oben getroffenen Unterscheidungen in konstruktive vs. 
destruktive Aggressionen und in gerechtfertigte vs. ungerechtfertig­
te Aggressionen nicht gleichlautend sind, zeigen das Beispiel von 
Bevormundungshandlungen, die zwar konstruktiv, aber nicht ge­
rechtfertigt sind (da sie den anderen gar nicht erst zu Wort kommen 
lassen und damit eine Konfliktlösung verhindern), sowie das Bei­
spiel von Selbstbehauptungshandlungen, die (oft oder jedenfalls in 
einigen Fällen) destruktiv aber dennoch gerechtfertigt sein können, 
z.B. wenn man dem anderen erst Schaden zuftigen muß, um ihm 
die Konfliktlage erst wirklich ins Bewußtsein zu rücken, um seine 
Bereitschaft, sich auf Konfliktlösungsbemühungen einzulassen, 
erst zu erkämpfen. 

3. Ebenen von Handlun2sorientierungen 

Um eine Beurteilung von Aggressionen im Hinblick aufihren Bei­
trag zur Konfliktlösung bzw. -bewältigung leisten zu können, ist es 
vonnöten, die nach Meinung der Konfliktparteien bestehende, wie 
auch die faktisch bestehende Konfliktlage formal und material zu 
analysieren. Dabei zielt die formale Analyse auf die Unterschei­
dung von Ebenen von Handlungsorientierungen ab, welche an 
dem Konflikt beteiligt sind: 

f) Handeln als AktlialisierunK von SchemaTa 

Bei vielen Gelegenheiten kommt es daraufan, eine bestimmte Ord­
nung des Verlaufs unseres Tuns einzuhalten. Z.B. bei bestimmten 
Bewegungsabläufen, wenn wir laufen, aufstehen, uns setzen oder 
auch ein Gerät bedienen. In diesen Fällen ist unsere Tätigkeit in 
verschiedene Phasen aufteil bar, die jede ftir sich zu durchlaufen 
sind, damit sie zusammen eine bestimmte Handlung ergeben. Die 
Darstellung und Anordnung solcher Tätigkeitsphasen nennt 
SCHWEMMER (1981 b) im Anschluß an KAMLAH & LoRENZEN (1967) 
ein Handlllngsschema. Daß eine Handlung in der Aktualisierung 
eines Schemas besteht, heißt dann, daß wir für den Verlauf einer 
Tätigkeit damit argumentieren können, daß es ein Schema dafür 
gibt. 

sondern lediglich. dall ihre Beurteilung detailliertere Kritenen erlOrdert. ab sie 
auf der hier vorgegebenen. noch relativ allgememen Argumenlatlonsehene zur 
Vertligung stehen. 
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Die ersten Handlungen, die wir erlernen, sind solche Aktualisie­
rungen von Schemata und die ersten Handlungsprädikatoren, die 
wir einüben, beschreiben die AktuaJisierung von Schemata. 

Schemata regulieren den Verlauf einer Tätigkeit, die Hand­
lungsausfuhrung, wobei die einzelnen Tätigkeitsphasen durch Be­
schreibungsprädikatoren darstellbar sind. Ein Handlungsschema 
gibt keinen Grund dafUr, warum eine bestimmte Handlung ausge­
fUhrt wird, sondern lediglich einen Grund dafUr, warum sie so und 
nicht anders ausgefUhrt wird. Für ein und dieselbe Handlung kann 
es dabei verschiedene - je situationsangemessen - aktualisierbare 
Schemata geben. 

Für Handlungen, die ohne weitere Begründung schlicht um der 
Aktualisierung eines Schemas willen ausgefUhrt werden, will ich 
von emotionalen Handlungen sprechen. Ein bekanntes Beispiel 
hierfUr ist die von Bühler beschriebene «Funktionslust». 

2) Handeln als Regelbefolgung 

Hat man erst gelernt, durch Aktualisierung von Schemata einige 
Handlungen auszufUhren und zu benennen, so hat man zugleich 
gelernt, Handlungsschemata mit Handlungsergebnissen zu ver­
binden. Als das Ergebnis einer Handlung bezeichne ich dabei im 
Anschluß an von WRIGHT (1974) jenen Zustand, der mit Beendi­
gung einer Handlung besteht, und ohne dessen Bestehen die Hand­
lung nicht vollzogen ist. Handlungsablaufund Handlungsergebnis 
sind nur verschiedene Betrachtungsweisen ein und derselben 
Handlung. Während das Handlungsergebnis beschreibt, was man 
tut (z.B. eine Zigarette drehen), beschreibt das Handlungsschema, 
wie man es tut (z.B. Zigarettenpapier zwischen Zeige- und Mittel­
finger nehmen, eine bestimmte Menge Tabak darauf verteilen, 
usw.). Sind bestimmte Handjungsschemata bereits mit bestimmten 
Handlungsergebnissen verbunden, so braucht man, um jemanden 
zur AusfUhrung einer bestimmten Handlung aufzufordern, in der 
Aufforderung nur noch das Handlungsergebnis vorzutragen. 

Hat man gelernt. einige Handlungen auszufUhren und dabei 
Handlungsergebnisse mit je situationsangemessen aktualisierbaren 
Schemata zu verbinden, so kann man lernen, relativ zum Bestehen 
bestimmter Situationen regelmäßig bestimmte Handlungen auszu­
fUhren. Die Handlungsregeln legen dabei nicht die Handlungsaus­
fUhrung fest, sondern das Handlungsergebnis, das im übrigen wie­
der durch Beschreibungsprädikatoren darstellbar ist. Werden sol­
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ehe Regeln allgemein befolgt, so braucht man über den Hinweis auf 
die Regel hinaus keine weiteren Gründe anzugeben, wenn man ge­
fragt wird, warum man in einer bestimmten Situation eine be­
stimmte Handlung ausgeführt hat, z.B. warum man geantwortet 
hat, wenn man gefragt wurde. 

3) Handeln als Ver/olgung von Z~t'ecken 

Wie man lernen kann, Handlungsschemata mit Handlungsergeb­
nissen zu verbinden, so kann man auch lernen, Handlungen mit 
Handlung\fiJlgen zu verbinden. Z.B. das Fenster zu öffnen, um fri­
sche Luft ins Zimmer zu lassen. In anderen Worten: man kann ler­
nen a.finale Aufforderungen zur Ausführung einer Handlung (wo­
bei in der Aufforderung entweder ein Handlungsschema oder das 
Handlungsergebnis vorgetragen wird) mit/inalen Aufforderungen 
zur Herstellung bestimmter Sachverhalte zu verbinden (wobei in 
der finalen Aufforderung die Handlung selbst nicht beschrieben 
wird). 

Die Einführung des Terminus Zweck wird nun dann sinnvoll. 
wenn solche Verbindungen bereits gelernt sind und bloß die afina­
le, nicht aber die finale Aufforderung eines solchen Aufforderungs­
paares vorgetragen wird. Die Behauptung,jemand verfolge mit der 
Ausführung der Handlung H den Zweck S, ist dann als synonym 
mit der Behauptung einzuführen, daß mit der afinalen Aufforde­
rung zur Ausführung der Handlung H die (nicht vorgetragene) fi­
nale Aufforderung zur Herbeiftihrung des Sachverhaltes S verbun­
den sei. Wird durch die Ausführung von H der Sachverhalt S tat­
sächlich herbeigeftihrt, so kann man sagen, daß Hein ,Hil/el zur 
Herbeiführung von S ist. 

Zwecke legen also weder den Handlungsablauf noch das Hand­
lungsergebnis fest, sondern lediglich Handlungsfolgen. die wieder 
durch Beschreibungsprädikatoren festgelegt sind. Geht es bei der 
zweckrationalen Deutung unseres Handeins darum. zu einem be­
obachteten Verhalten eine damit verbundene finale Aufforderung 
- einen Zweck - hinzuzukonstruieren, so geht es bei der zweckra­
tionalen Planung unseres HandeIns darum, zu einem vorgetrage­
nen Zweck geeignete Mittel zu wählen. 

Dabei soll nun aber nicht von einer jeden Handlungsfolge be­
hauptet werden, daß sie Zweck der Handlung sei. Daß mit einer 
Handlung H ein Zweck S verbunden sei, soll vielmehr lediglich so 
viel aussagen. daß der Handelnde sich selbst zur Herbeiführung des 
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Sachverhaltes S aufgefordert hat, und daß er erwartet, dieser Sach­
verhalt trete als Folge seines Handeins ein. ~~Da man Zwecke in 
diesem Sinne erst identifizieren kann, wenn sie mit einer gewissen 
Konstanz verfolgt werden, empfiehlt es sich, nicht nur von einzel­
nen Zwecken eines bestimmten Tuns in einer konkreten Situation 
zu reden, sondern von immer wieder in bestimmten (typischen) Si­
tuationen verfolgten Zwecken. [n solchen Fällen regelmäßiger 
Zweckverfolgung will ich sagen, daß jemand eine Maxime - näm­
lich in einer (typisierten) Situation einen bestim mten Zweck errei­
chen zu wollen - befolgt» (SCHWEMMER, 198\ b). 

Die Rede von den Zwecken einer Handlung kann sowohl auf 
nichtsprachliche Handlungen als auch auf sprachliche Handlun­
gen bezogen werden. Während bei den Zwecken nichtsprachlicher 
Handlungen (kurz: HandlungszweckeJ ein (nach Meinung des 
Handelnden) bestehender Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
zwischen Handlungsergebnis und (bezweckter) Handlungsfolge 
unterstellt wird9 , kann man von den Redezwecken aber nicht be­
haupten, daß sie Wirkungen der Redehandlungen sind. Denn sie 
sind nicht mit Verlaufsgesetzen aus den geführten Reden erschließ­
bar. Andernfalls würden wir uns erst gar nicht um Argumentatio­
nen, um das Finden von Gründen zu bemühen brauchen (vgl. 
SCHWEMMER, 1976, S. 122). Daß wir Gründe rur die Änderung von 
Meinungen und Handlungsorientierungen angeben, und daß wir 
sie bei durchschlagenden Gegengründen aufgeben, zeigt hinrei­
chend deutlich, daß es von den geftihrten Reden - und zwar von 
der Beurteilung dieser Reden als Begründung - abhängt. ob eine 
Meinung oder eine Handlungsorientierung geändert wird oder 
nicht. Als ein Mittel zu Redezwecken - nämlich zu dem Zweck,je­
manden zur Vertretung einer bestimmten Meinung oder zur Über­
nahme einer bestimmten Handlungsorientierung zu bringen - soll 
daher eine jede Redehandlung angesehen werden können, die als 
ein Grund für den Angeredeten beurteilt werden kann (vgl. 
SCHWEMMER. 1976. S. 127; KEMPF. 1978a, S. 39). 

Indem wir in unserer täglichen Lebenspraxis häufig auch nicht­
sprachliche Handlungen ausfUhren, deren Zweck es ist. andere ih­
rerseits zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, Handlungen 
aber nicht durch Verlaufsgesetze aus bestimmten Situationen er­
schließhar sind (vgl. von WR1GHT. 1974; SCHWEMMER, 1976; 

lJ� Zur EinlLihrungder Termini L'rsache und Wirkung vgl. LllRI'J',/IJ\ & Snl\\H1­

\IIR. IlJ7'. Kap. 11. 2. 
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KEMPF, 1978a), soll in solchem Fall von Quasi~virkungen und 
Qllasi~wecken gesprochen werden. Desgleichen auch bei sprach­
lichen Handlungen, die nicht in begründenden Reden bestehen, 
von denen wir aber doch meinen, daß wir damit den anderen zu 
bestimmten Handlungen bewegen können. Z.B. wenn wir jeman­
dem drohen oder ihm Versprechungen machen, wenn wir jeman­
den beschimpfen oder ihn beloben. Anders als bei den Handlungs­
und Redezwecken im engeren Sinne besteht die Verbindung zwi­
schen Handlung und Handlungsfolge bei den Quasizwecken weder 
auf Grund von Verlaufsgesetzen noch auf Grund von Argumenta­
tionsregeln, sondern auf Grund von den anderen als relativ stabil 
unterstellten Meinungen und Handlungsorientierungen. Z.B. auf 
Grund der Ausnutzung bestimmter, allgemein befolgter Hand­
lungsregeln. 

4)� Handeln als Verf{llglmg I'on Interessen 

Sowohl Handlungs- als auch Redezwecke und -quasizwecke haben 
Sachverhalte zum Inhalt, die beschreibungssprachlich darstellbar 
sind. Wir können aber mit der afinalen Aufforderung zur Ausfüh­
rung einer Handlung (z.B. Anwendung eines bestimmten Losver­
fahrens bei der Stichprobenauswahl für eine Meinungsumfrage) 
auch finale Aufforderungen verbinden, die durch diese Sprachmit­
tel nicht darstellbar sind (z. B. eine Zufallsstichprobe herzustellen), 
sondern durch Aussagen dargestellt werden, die mit Beurteilungs­
prädikatoren bzw. -termini gebildet sind. In diesem Falle soll nicht 
mehr von einem Zweck, sondern von einem InterC'sse gesprochen 
werden (vgl. KEMPF, 1978a, S. 54ff.). 

Beurteilungstermini wie «Zufalligkeit» oder auch «Wahrheit» 
werden durch bestimmte Herstellungsprin~ipiC'ndefiniert. Im Bei­
spiel der Zufalligkeit sind dies die Konstruktionsprinzipien für Zu­
fallsgeneratoren: Eindeutigkeit. Ununterscheidbarkeit und Wie­
derholbarkeit (vgl. LORENZEN, 1974). Im Beispiel der Wahrheit 
sind es die Argumentationsprinzipien der Unvoreingenommen­
heit, Saehkundigkeit und Transsubjektivität 'o. Solche Prinzipien 
können durch unser aktuelles Handeln nie delinitiv erfüllt sein. 
Die durch die Prinzipien definierten IdcC'n können nie vollständig 
realisiert werden, sie sind eben Idealisierungen unseres aktuellen 

I ()� Eine Aussage Ist «wahm. welln sie hei unvoreingenommener unJ saehkunJiger 
Argumentation allgemein lustlnllllUngslählg ist 
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HandeIns, das nur als mehr oder minder gute Verwirklichung der 
Idee beurteilt werden kann. 

Daß bei den Interessen im engeren Sinne dennoch von einer fi­
nalen Aufforderung gesprochen werden kann, liegt daran, daß sol­
che Interessen mit anderen Handlungsorientierungen (insbesonde­
re Handlungsregeln und Handlungszwecken) in Form einer Mittel­
Zweck-Relation verbunden sind: wir haben ein Interesse an Zu­
fallsstichproben, um repräsentative Aussagen über die Grundge­
samtheit machen zu können. Wir haben ein Interesse an wahren 
Aussagen, um sie zu einer erfolgreichen Handlungsvorbereitung 
verwenden zu können. Dies ermöglicht es uns, quasi per Beschluß 
«operationale», d.h. beschreibungssprachlich darstellbare Krite­
rien dafUr anzugeben, wann eine Idee relativ zu dem Zwecke, zu 
dem wir ein Interesse an ihrer Verwirklichung haben, «hinreichend 
gut» realisiert ist. 

5)� Handeln als Verfolgung von Lebensorientierungen 

Wenn bei der Verfolgung eines Interesses im engeren Sinne die das 
Interesse definierende Idee hinreichend gut verwirklicht ist, wenn 
bei der Verfolgung von Zwecken der bezweckte Sachverhalt einge­
treten ist, wenn bei der Befolgung von Regeln die jeweilige Hand­
lungsregel erfUllt ist, wenn bei emotionalem Handeln das jeweilige 
Handlungsschema aktualisiert ist, so wird dadurch das Motiv" un­
seres Handeins aufgehoben. Es besteht dann nicht mehr weiter und 
ist (in der Situation) kein Antrieb unseres Handeins mehr. 

Bei der Verfolgung von Interessen im weiteren Sinne - oder wie 
ich auch sagen möchte: bei der Verfolgung von Lehensorientierun­
gen - ist solches jedoch nicht der Fall. Lebensorientierungen wie 
Glück, gutes Leben. Selbstverwirklichung, Vernunft sind - wie U. 
BERK (1980) das einmal ausgedruckt hat - «ein Weg, der kein Ende 
hat, bzw. der sich nicht vom Ende her bestimmen läßt». Deswegen 
macht es auch keinen Sinn, hier von einer finalen Aufforderung zu 
sprechen. durch die gleichsam ein Ende des Weges markiert würde. 
Lebensorientierungen bleiben so das ständig unser Handeln antrei­
bende Motiv, das nie aufgehoben wird, sondern höchstens sich ver­
ändern oder durch andere Orientierungen ersetzt werden kann. 

Im Unterschied zu den Handlungsorientierungen im engeren 
Sinne (Schemata. Regeln, Zwecke und Interessen) betreffen die Le­

11� Den TerminUS «Motiv» verwende ich zusammenlassend rur emotionale und ra­
tionale Gründe unseres Handeins. 
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bensorientierungen nicht bestimmte Handlungssituationen in un­
serem Leben. sondern unser Lehen als f?anzes, d.h. den Gesamt­
:usammenhanf? unserer Handlungen. Dadurch, daß wir unser Le­
hen und nicht bloß bestimmte Handlungen in ihm orientieren, ge­
winnt unser Leben eine bestimmte Form (vgL KAMBARTEL, 1981). 

Lebensformen dürfen nicht mit bestimmten Regeln oder Zielen 
unseres Handeins verwechselt werden. Z.B. kann - wie KAMBAR­
TEL (1981) aufzeigt - das vernünfiige Lehen nicht einfach so ver­
standen werden, daß es vernünftigen Handlungsorientierungen (im 
engeren Sinne) folgt, welche sich wiederum vernünfiif?en Beratun­
f?en verdanken, welche schließlich durch die Anwendung eines Ka­
nons von Beratunf?s- oder Entscheidunf?sprinzipien gekennzeich­
net werden '2 • 

Dennoch dienen Lebensorientierungen auch der Orientierung 
unseres Handeins in bestimmten Situationen, und zwar insofern, 
als wir bei bestimmten Handlungsorientierungen im engeren Sinne 
stets noch erörtern können, ob sie Teil unserer Lebensform sein 
sollen oder nicht. 

Lebensorientierungen sind uns auch nicht in der selben Weise 
verftigbar, wie Handlungsorientierungen im engeren Sinne. Wir 
begreifen Lebensformen letztlich weniger theoretisch als vielmehr 
im ihnen gemäßen Handeln, also «empraktisch» (vgl. KAMBARTEL, 
1981). Zwar kann man - wie dies Z.B. U. BERK (1981) für die Selbst­
verwirklichung getan hat - versuchen, Lebensorientierungen 
durch die Angabe von Prinzipien zu beschreiben, doch genügen 
Worte erst, wenn eine Lebensform bereits empraktisch zugänglich 
ist, um sie zu vergegenwärtigen. Wenn die Worte, mit denen wir 
über Lebensformen reden, dieser empraktischen Basis entbehren, 
dann helfen uns noch so viele theoretische, insbesondere definito­
rische Bemühungen nicht weiter. 

Z.B. charakterisiert BERK die Lebensform der «Selbstverwirkli­
chung» durch die Angabe von vier Prinzipien: 

12� Konzeptionen dieser Art sind wesentlich rür die Theorie rationaler Entschei· 
dung im Umfeld von Ökonomie und Spieltheorie. aber auch fLir SCHWEMMERS 
(1971) Variante der konstruktiven Ethik, insbesondere ScHWEMMERS Moralprin· 
zip. an die ich mich an früherer Stelle (KfMPF. 1978a) noch sehr stark angelehnt 
halle. Auch bei ScHWEMMER (1981 b) wird die Unterscheidung zwischen Hand­
lungsorientierungen im engeren Sinne und Lebensorientierungen noch vernach­
lässigt. indern die Lebensorientierungen (ebenso wie auch die Interessen) mit uno 
ter die Handlungsschemata subsumiert werden. 
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I. I/lusionsfreiheit: Versuche nicht, unangenehme, aber für dein 
Handeln wesentliche Aspekte der Situation zu unterdrücken. 

11. Au{lösung falscher Identifikation: Auflösung der Identifika­
tion mit den Erwartungen der Umwelt, insbesondere der El­
tern oder von Freunden; Loslösen von gewohnheitsmäßigem 
Denken, Fühlen und Handeln. 

111. Seihst verantwortung: Fasse das eigene Tun als Handeln auf 
und schreibe es nicht den Einflüssen anderer Personen oder 
gesellschaftlicher Umstände zu. 

IV. Lebe im Hier und Jetzt, vermeide es insbesondere, dich stän­
dig in die Vergangenheit zurückzusehnen oder nur noch die 
Zukunft zu planen. 

Was die Prinzipien bedeuten, versteht man aber erst und immer 
genauer,je weiter man den Weg der Selbstverwirklichung schon ge­
gangen ist. Im Unterschied zu den Prinzipien, durch welche wir 
den Inhalt von Interessen (im engeren Sinne) darstellen, sind die 
Prinzipien, durch welche Lebensformen dargestellt werden, nicht 
terminologisch, nicht letztgültig formulierbar. Unser Verständnis 
der Prinzipien kann sich in unserem Handeln auch verändern. Erst 
in unserem Handeln werden uns die Prinzipien immer wieder neu 
- und oft auch ein Stückchen anders - einsichtig. 

Über Lebensformen läßt sich daher auch nicht in derselben Wei­
se argumentieren wie über Handlungsorientierungen im engeren 
Sinne. Wer eine Lebensform ein Stückweit empraktisch begriffen 
hat, dem mag es gelingen, mit anderen (die sich in derselben Lage 
befinden) einen Konsens darüber herzustellen. Eine Kritik «von 
außem> ist dagegen wenig hilfreich. Ich möchte dies als den imma­
nenten «emotionalen» Charakter der Lebensorientierungen be­
zeichnen: Lebensorientierungen können durch rationale Argu­
mentation nicht vollständig eingeholt werden. 

6) cl ufRahenorientiertes Handeln 

Bei den Handlungsorientierungen im engeren Sinne war ich stets 
davon ausgegangen, daß Handlungsabläufe (Aktualisierungen von 
Handjungsschemata) bereits eingeübt, Handlungsergebnisse mit 
Handlungsschemata verbunden sind und Handlungsfolgen mit 
Handlungsergebnissen verbunden sind. 

Wo hier eine Lücke besteht, will ich von aufgabenorientiertem 
Handeln reden: 
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- Fordert sich jemand (final) zur Erreichung eines Zweckes oder 
zur Erfüllung eines Interesses auf, die (unter den gegebenen Si­
tuationsbedingungen) (noch) nicht mit einer afinalen Aufforde­
rung verbunden sind, so will ich sagen: er macht sich die Errei­
chung des Zweckes bzw. die Erfüllung des Interesses zur Aufga­
be. 

- Fordert sich jemand (afinal) zur Ausführung einer Handlung auf, 
die (noch) nicht mit einem (unter den gegebenen Situationsbe­
dingungen aktualisierbaren) Handlungsschema verbunden ist, 
oder wo das Schema noch nicht in seiner Aktualisierung einge­
übt ist, so will ich sagen: er macht sich die Ausführung der Hand­
lung (bzw. bei Regelbefolgung auch: die Befolgung der Regel) zur 
Aufgabe. 

Die Erfüllung von Lebensorientierungen kann man sich dagegen 
nicht zur Aufgabe machen. Denn eine Frage der Art «Was muß ich 
tun, um mich selbst zu verwirklichen?» ist falsch gestellt. Die Ver­
wirklichung von Lebensformen läßt sich nicht rational und mit 
quasi sichergestelltem Erfolg planen. Zwar können wir - schon vor 
unserem Handeln - gewisse Handlungsorientierungen beiseite 
schieben, weil sie mit der von uns angestrebten Lebensform nicht 
in Einklang zu bringen sind, doch können wir immer erst hinterher 
begreifen. ob ein konkretes Handeln unserer Lebensform entspro­
chen hat. 

4. Praktische Schwierigkeiten 

Die Schwierigkeiten. welche sich unserem Handeln entgegenstel­
len können, lassen sich grob in technische und praktische Schwie­
rigkeiten einteilen. Technische Schwierigkeiten liegen vor. wenn 
uns zur Verfolgung bestimmter Handlungsorientierungen die ge­
eigneten Mittel fehlen. Es besteht dann eine ManRc!.,illlatiot!. 

Praktische Schwierigkeiten betreffen die Handlungsorientierun­
gen selbst. Sie lassen sich grob in Orientierungslosigkeit, Orientie­
rungsversch ieden heit und Orientierungsunverträglichkeit eintei­
len. 

Das Spektrum der Problemsituationen, zu welchen Orientie­
rtln~slosiRkeit führen kann, reicht von Situationen der Unsicher­
heit (z.B. wenn wir nicht wissen. welche Handlungsregeln einer Si­
tuation angemessen sind) über Silllationell der H(/Ildlun~sunjähi~-
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keit (wie man sie häufig bei depressiven Patienten findet) bis hin 
zur Situation des Identitätsverlustes. die durch das Fehlen von Le­
bensorientierungen gekennzeichnet ist. 

Orientierungsverschiedenheit kann uns insofern zum Problem 
werden, als sie Situationen der Verständnislosigkeit heraufbe­
schwört. 

Im Falle der Orientierungsunverträglichkeit besteht eine Kon­
fliktsituation. wobei wiederum zwischen sozialen und psychischen 
Konflikten unterschieden werden kann. Ein sozialer Konflikt liegt 
vor, wenn zwei oder mehr Konfliktparteien (Personen, Gruppen, 
Institutionen, Gesellschaften oder Staatswesen etc.) miteinander 
unverträgliche Handlungsorientierungen verfolgen. Ein psychi­
scher Konflikt liegt vor, wenn die Handlungsorientierungen ein 
und derselben Person miteinander unverträglich sind. 

Wenngleich unserem Handeln in der Regel mehrere Motive 
gleichzeitig zugrundeliegen, kann man versuchen, Konflikte nach 
der Ebene der daran beteiligten Handlungsorientierungen in Kon­
flikttypen einzutei len: 

Konflikte vom Typ I liegen vor, wenn emotional motlVJerte 
Handlungsschemata nicht gleichzeitig aktualisiert werden können 
bzw. zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung fuhren. Konflikte 
dieser Art findet man z.B. häufig im Bereich der sexuellen Schwie­
rigkeiten, etwa wenn ein Partner (meist der männliche) den Ge­
schlechtsverkehr sofort nach dem Orgasmus zu beenden, sich zur 
Seite zu drehen und ruhig einzuschlafen begehrt, während der an­
dere Partner Wert auf ein noch darüber hinausgehendes, zärtliches 
Beisammensein legt. 

Konflikte vom Typ II liegen vor, wenn emotional motivierte 
Handlungsschemata mit Handlungsregeln unverträglich sind. Z.B. 
wenn einem Kind gesagt wird, «daß man doch in seinem Alter 
nicht mehr aus dem Fläschchen trinkt». 

Konflikte vom Typ III liegen vor, wenn die Aktualisierung emo­
tional motivierter Handlungsschemata und die Erreichung be­
stimmter Zwecke einander gegenseitig behindern. Z.B. (als psychi­
scher Konflikt), wenn liebgewordene Handlungsschemata nicht 
mehr situationsgemessen sind, so daß ihre Aktualisierung nicht 
mehr als Mittel zur Erreichung der einmal mit ihnen verbundenen 
Zwecke dienen kann, wie dies im Zusammenhang mit technologi­
schen Veränderungen häufig der Fall ist. 
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Konflikte vom Tvp H/ beruhen auf einer Unverträglichkeit von 
emotional motivierten Handlungsschemata und Interessen. Z.B. 
der Konflikt zwischen dem Wunsch nach dem Fahren eines groß­
volumigen Sportwagens und dem Interesse an Energieeinsparung. 

Konflikte vom Typ V beruhen auf einer Unverträglichkeit von 
emotional motivierten Handlungsschemata und Lebensorientie­
rungen. Z.B. der Konflikt zwischen sexuellen Wünschen und der 
Orientierung auf ein asketisches Leben. 

Konflikte vom Typ VI beruhen auf der Unverträglichkeit von 
Handlungsregeln. 

Konflikte vom Typ VII bestehen, wenn Handlungsregeln und 
Zwecke unverträglich sind. 

Konflikte vom Typ VI/I liegen vor, wenn Handlungsregeln und 
Interessen unverträglich sind. Z.B. der Konflikt zwischen dem In­
teresse an transparenter Information und kritischer Meinungsbil­
dung als Grundlage für demokratische Mehrheitsentscheidungen 
und den (wie Z.B. bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 
oft davon weit entfernten) faktisch geltenden Regeln der Wahl­
kampfführung. 

Konflikte I'om Typ I X bestehen in einer Unverträglichkeit von 
Handlungsregeln und Lebensorientierungen. Z.B. der Konflikt 
zwischen einer pädagogischen Lebensorientierung und den Re­
geln. nach denen der Schulalltag heute oft faktisch funktioniert. Et­
wa. wenn sich ein Lehrer vom Schulleiter sagen lassen muß, «ein 
Engagement rür Schüler sei nicht erwünscht». 

Konflikte vom Tvp X bestehen in der Unverträglichkeit von 
Zwecken. Es ist dies der in der Moralphilosophie (insbesondere 
auch in SCHWEMMERS, 1971, Variante der konstruktiven Ethik) am 
eingehendsten untersuchte Spezial fall von Konflikten. 

Konflikte vom Tvp XI bestehen in der Unverträglichkeit von 
Zwecken und Interessen. Z.B. der Konflikt zwischen der Errei­
chung bestimmter Redezwecke und dem Interesse an Wahrhaftig­
keit. wie wir ihn in geeigneten Situationen immer wieder erleben 
können. 

Konflikte vom Tl'!} ,tl/ beruhen auf einer Unverträgl ich keit von 
Zwecken und Lebensorientierungen. Z.B. wenn wir bestimmte 
Zwecke in der gegebenen Situation nur durch die Ausführung von 
Handlungen erreichen können. die wir nicht mit unserer Lebens­
form in Einklang bringen können. 

Konflikte I'om Tvp XI/fliegen vor, wenn Interessen miteinander 
unverträglich sind. 
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Konflikte vom Typ XlVbestehen in einer Unverträglichkeit von 
Interessen und Lebensorientierungen. Z.B. wenn unter gegebenen 
Situationsbedingungen das Interesse an der Wahrung von Frieden 
im oben definierten Sinn l3 nicht mehr mit unserer Vernunftorien­
tierung vereinbar ist. Denn, wie KAMBARTEL (1981) darlegt, ist es 
keineswegs vernünftig, Konflikte stets vernünftig bewältigen zu 
wollen. Denn diese Norm «liefe ja mit anderen Worten daraufhin­
aus, den Vernünftigen das offene Austragen ihrer Konflikte zu un­
tersagen. Insbesondere wäre es dann unter vernunftorientierten 
Personen nicht möglich, einander mit Selbstbehauptungshandlun­
gen in den Weg zu treten und damit etwa Unzumutbarkeiten 
glaubhaft zu machen. Vernunft im Sinne einer gemeinsamen Le­
bensform verpflichtet uns also lediglich zu einem vernünftigen 
Umgang mit Konflikten.» Dieser kann, muß aber nicht in einer 
«Lösung» des Konfliktes liegen. 

Konflikte vom Typ XV bestehen in einer Unverträglichkeit von 
Lebensorientierungen. Z.B. der Konflikt zwischen einer vernünfti­
gen Orientierung des Lebens und einem lediglich an den eigenen 
faktischen Zielen und Interessen orientierten Leben. 

5.� Lösung und Bewältigung praktischer Schwierigkeiten 

Was die Lösung bzw. Bewältigung praktischer Schwierigkeiten be­
triffi, so liegen systematische Überlegungen hierzu fast ausschließ­
Hch. für reine Zwecku.nverträglichkeiten (Konflikte vom.,Typ );/) 
vo'r, rur deren Lösung z.B. iSCHWEMMER (in: LORENZEN &. SCHWE~­
MER, 1975) ein Vernunftprinzip und ein Moralprinzip vorgeschla­
gen hat. 

Unterscheiden wir zwischen Maximen als personenbezogenen. 
generellen Aufforderungen zur Verfolgung bestimmter Zwecke in 
bestimmten Situationen und Normen als universellen (d.h. rur jede 
beliebige Person gültigen), generellen Aufforderungen, in be­
stimmten Situationen bestimmte Zwecke zu verfolgen, dann läßt 
sich das Vernunfiprinzip knapp als der Imperativ wiedergeben, zur 
Begründung von Zwecken nur Normen zu verwenden, die, da sie 
universell sind. auch zur Begründung der eigenen Zwecke benutzt 
werden können. 

13� KAMHARfll. 19HI. S. 7, spricht hier von Friede im pragmatischen und morali­
schen Sinne des Wortes. 
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Zur Formulierung des Moralprinzips wird zwischen verschiede­
nen. hierarchisch strukturierten Stufen von Normen unterschie­
dcn. d.h. davon ausgegangen, daß eine Norm nicht nur ftir sich ver­
folgt wird. sondern auch als Mittel zur Befolgung einer übergeord­
neten Norm darstellbar ist. Das Moralprinzip läßt sich dann knapp 
als der Imperativ darstellen, zu unverträglichen Normen so lange 
übergeordnete Normen zu suchen. bis die gefundenen Normen 
miteinander verträglich sind, und dann diesen so lange neue. mit­
einander verträgliche Normen unterzuordnen. bis die Situation in 
dcn untergeordneten Normen eben die Situation ist. in der sich die 
Kon fl iktparteien befinden. 

Ersichtlich soll hier eine Konfliktlösung durch reinen M ittelaus­
tausch erzielt werden. womit Konfliktlösungen nach dem Ver­
nunft- und Moralprinzip SCHWEMMERS nicht nur auf solche Kon­
flikte beschränkt sind. denen Zweckunverträglichkeiten zugrunde­
liegen. sondern an denen auch keine weiteren Orientierungsebenen 
beteiligt sind. 

Wenngleich damit der Bereich der Konflikte, auf welche Ver­
nunft- und Moralprinzip anwendbar sind. fast bis zur Bedeutungs­
losigkeit eingeschränkt wird, können wir daraus für die Lösung von 
Konflikten im allgemeinen doch das Prinzip übernehmen, erst 
nach Kemeinsamen Handlungsorientierungen der Konfliktpartei­
cn zu suchen und von dort her den Konflikt aufzuarbeitcn. Die ge­
meinsamen Handlungsorientierungen stellen dabei jedoch nur ci­
nen Argumentationsanfang bereit, und man kann keinesfalls for­
dern, daß die gemeinsamen Orientierungen in jedem Falle über die 
miteinander unverträglichen Orientierungen zu stellen seien. Zwar 
gibt es z. B. ein breites Spektru m von Konfl iktsituationen. in denen 
(wie z. B. beim sportlichen Wettkampf oder bei parlamentarischen 
Mehrheitsentscheidungen) die Auseinandersetzung um die unver­
träglichen Handlungsorientierungen auf der Grundlage eines ge­
meinsam anerkannten Regelsystems geregelt und der Konflikt so 
- wenn zwar auch nicht gelöst - doch bewältigt werden kann. doch 
kann man mit der Unterordnung von Handlungsorientierungen 
unter andere nur in dem Maße rechnen. in dem uns die unterzu­
ordnenden Orientierungen l'ertuKhar sind. 

Verftigbar sind uns am ehesten noch die Ebenen der Zwecke. Re­
geln und Interessen (im engeren Sinne): über Zwecke. Regeln und 
Interessen können wir uns befragen lassen, und wenn wir sie nicht 
selbst explizieren können. so sind sie - zumindest im Prinzip - aus 
unserem Handeln erdeutbar bzw. ablesbar. Emotionale Moti\c 
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und insbesondere die Lebensorientierungen erfordern dagegen ei­
nen eigenen Reflexionsprozeß, der zudem nur einer sehr unvoll­
ständigen methodischen Stilisierung zugänglich ist. 

Überseine Emotionen und Lebensorientierungen kann man nie­
manden belehren, allenfalls kann man jemandem ein anderes 
Selbstverständnis vorschlagen, das zu übernehmen oder zurückzu­
weisen aber immer Sache des Angeredeten bleibt. Und die Authen­
tizität der Behauptungen, die jemand über seine Emotionen und 
Lebensorientierungen vorträgt, ist auch das einzige Wahrheitskri­
terium, das sich für das Zutreffen der Behauptungen angeben läßt. 
Aus diesem Grunde kann man auch niemanden so leicht davon 
überzeugen, emotionale Motive und/oder Lebensorientierungen 
abzuändern. Emotionale Motive wird man zwar - zumindest, 
wenn sie «rein» auftreten und nicht etwa mit bestimmten Lebens­
formen verbunden sind - hinter andere Handlungsorientierungen 
hintanstellen können. doch zeigen die Beispiele zu den Konfliktty­
pen 1,11, lll, IV und V, daß uns diese Möglichkeit - je nach Inhalt 
der Handjungsorientierung - nur in sehr unterschiedlichem Maße 
und oft nur unter großer Anstrengung offensteht. Bei den Lebens­
orientierungen dagegen handelt es sichjedenfalls um unverzichtba­
re Orientierungen, deren Aufgabe oder Modifikation nur um den 
Preis einer - zumindest vorübergehenden - Identitätskrise gelingt. 
Denn in den Lebensorientierungen sind jene Selbstverständlich­
keiten unseres Handelns niedergelegt, die es uns überhaupt erst er­
lauben, unser Leben als ganzes und uns selbst als identische Person 
zu verstehen. 

Auch die verfügbaren Handlungsorientierungen sind - zumin­
dest was ihre Verzichtbarkeit und/oderAbänderbarkeit betrifft ­
dieses in nur sehr unterschiedlichem Maße. Insbesondere Konflik­
te, an denen unverträgliche Handlungsregeln beteiligt sind, sindja 
häufig Konnikte, in denen HandJungsorientierungen einzelner 
Personen oder Gruppen mit den innerhalb einer Institution oder 
Gese//schafi gültigen (und oft auch sanktionierten) Handlungsre­
geln unverträglich sind. Letztere abzuändern ist aber, wie die Ge­
schichte zeigt, ein nicht so leicht verwirklichbares Unterfangen. 
Am ehesten verfügbar scheint uns die Veränderung von Zweckset­
zungen, zumal es uns die ZweckrationaJität erlaubt, diese - wie 
oben im Zusammenhang mit Vernunft- und Moralprinzip darge­
stellt - ihrerseits als Mittel zu übergeordneten Zwecken zu verste­
hen. 
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Da man zudem noch, wie SCHWEMMER I4 dies einmal ausgeführt 
hat. «was an unserem Handeln mit Beschreibungsprädikatoren 
darstellbar ist. zweckrational interpretieren kann», kommen wir 
leicht in Versuchung, Konflikte nur unter zweckrationalem As­
pekt zu betrachten. Mit einem solchen Vorgehen istjedoch die Ge­
fahr verbunden. daß man an der tatsächlich bestehenden Konflikt­
lage vorbeiargumentiert, und daß die als Anknüpfungspunkt für ei­
ne A ufarbeitung des Konfliktes noch verfügbaren Orientierungsge­
meinsamkeiten übersehen werden. Aufdiesem Wege entsteht dann 
schnell eine Situation der gegenseitigen Verständnislosigkeit und 
eine Eskalation des Konfliktes bis hin zur Krise. 

Von der Eskalation eines Konfliktes möchte ich in diesem Zu­
sammenhang dann sprechen, wenn sich der Konflikt immer mehr 
auf immer weniger verfügbare Orientierungsebenen verlagert, Z.B. 
von der Ebene der Handlungsregeln auf die Ebene der Lebens­
orientierungen. 

6. Die Eskalation von Konflikten, skizziert am Beispiel des politi­
schen Terrorismus in der Bundesrepublik 

Alle Anzeichen einer so verursachten Eskalation eines Konfliktes 
zeigt z.B. die Entwicklung, welche von der außerparlamentari­
schen Opposition (APO) der späten Sechziger Jahre in den politi­
schen Terrorismus der Siebziger Jahre geführt hat. Denn am An­
fang dieser Entwicklung stand keineswegs eine krisenhafte Situ­
ation. in der etwa die freiheitlich demokratische Orientierung von 
der APO oder auch nur von den späteren Mitgliedern der RAF in 
Frage gestellt oder gar abgelehnt worden wäre. Zumindest aus frü­
hen Publikationen von Ulrike Meinhof ist dies deutlich belegbar. 
Auch die Biographien und die Elternhäuser der späteren RAF­
Mitglieder lassen einen solchen Verdacht nicht aufkommen. Und 
selbst in der BILD-Zeitung vom 27.12.1979 konnte man in einem 
Nachruf auf den - freilich nie in das Vorfeld terroristischer Akti­
vitäten gerückten - Studentenführer Rudi Dutschke nachlesen, 
daß (zumindest) Dutschke «nur Gutes wollte» und - in Anbetracht 
der Hetzkampagne, die BILD in den Sechziger Jahren gegen APO 

14� Lmeröllenilichier Diskussionsocitrag aur den 2. Konstanzer (jesprächen zur 
Friedensforschung. Mär, J '!7lJ. 
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und Dutschke geführt hat: wie als Hohn auf den Verstorbenen-, 
daß man dies «nicht erst seit seinem Tod» weiß". 

In der Tat war die (nicht nur studentische) Jugend der späten 
Sechziger Jahre die erste Generation, die nach den Erfahrungen des 
III. Reiches gleichermaßen intensiv wie auch erfolgreich auf ein 
freiheitlich demokratisches Selbstverständnis hin erzogen worden 
war. Die Studenten, die 1967/69 an den Demonstrationen teilnah­
men, waren oft dieselben, die sich Anfang der Sechziger Jahre für 
John F. Kennedy begeistert hatten. 

Was jedoch Ende der Sechziger Jahre geschehen ist, war, daß der 
Anspruch dieser Generation auf mündige Mitsprache und Kritik­
fähigkeit nicht mehr vor den faktisch befolgten Regeln politischen 
HandeIns haltmachte, sondern diese vielmehr daraufuin befragte, 
wie weit sie denn mit einer freiheitlich-demokratischen Lebens­
orientierung (dem oft beschworenen «Geist des Grundgesetzes») 
vereinbar wären. 

Daß ihrer Meinung nach hier schwerwiegende Unverträglich­
keiten bestanden. hat die APO laut genug hinausgeschrien. Aber 
eine an der gemeinsamen, freiheitlich-demokratischen Orientie­
rung anknüpfende Argumentation, die zur Bewältigung dieses 
Konfliktes hätte fUhren können. ist zwischen der APO auf der ei­
nen Seite und den Massenmedien und Politikern auf der anderen 
Seite nie zustandegekommen. 

Die Gründe dafLir sind in der auf der RegeIebene bestehenden 
Verständnislosigkeit und in der von Teilen der Massenmedien for­
cierten Reduktion des Konfliktes auf die zweckrationale Ebene zu 
suchen. Mit Verdächtigungen. die in der APO engagierten Studen­
ten seien bezahlte DDR-Agenten. die auf die Zerstörung der Bun­
desrepublik hinarbeiteten. wurde den APOs zudem die freiheit­
lich-demokratische Orientierung abgesprochen. Ein Übriges hat 
die Verabsolutierung der geltenden Regeln des Funktionierens un­
serer Demokratie dazugetan. So wurde schon die Tatsache, daß die 
APO sie zum Gegenstand kritischer Auseinandersetzung und Re­
flexion erhoben hatte, geradezu als Sakrileg, als Angriff gegen das 
Grundgesetz erachtet. während man über andere Passagen des 
Grundgesetzes - z.B. in der immer wieder aufkommenden Diskus­
sion um die Wiedereinführung der Todesstrafe - sich ganz offen zu 
reden gestattete/ho 

15 BILD·Kommentar «Rudi Dutsehkes tragischer Tod». 27,12.1979. 
In In der Tal lehen wir in Deutschland. wie WU,LMI,I{ (1979. S. 2g6) ausfUhrt. in 

einer politischen Tradition. "in der im Zweifelsfall eine ohrigkeitsstaatliche hlw, 
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Versucht man die Gründe, welche zur Entstehung des politi­
schen Terrorismus in der Bundesrepublik geftihrt haben, formal zu 
charakterisieren, so lassen sich (mindestens) drei Formen von Ent­
stehungsgründen angeben: 

I.� Die Orientierungsebene (Regeln politischen Handeins), aufwei­
cher der Konflikt zwischen der außerparlamentarischen Oppo­
sition und der Gesellschaft der Bundesrepublik tatsächlich be­
stand, wurde (unter Verletzung des ersten und dritten Defini­
tionsprinzips ftir «Freiheit») aus dem politischen Diskurs aus­
geschlossen. 

2.� Der Diskurs wurde (einseitig) aufdie zweckrationale Ebene ver­
lagert, auf welcher der Konflikt gar nicht bestand. 

3.� Die Ebene der Handlungsorientierungen, auf welcher eine 
Orientierungsgemeinsamkeit (Demokratie als Lebensform) der 
Konfliktparteien bestand, wurde nicht als Anknüpfungspunkt 
ftir eine Aufarbeitung des Konfliktes verwendet. Stattdessen 
wurde der APO die gemeinsame Orientierung abgesprochen, bis 
sich auf Seiten der APO die Meinung bilden mußte, daß diese 
Orientierung auf der anderen Seite gar nicht wirklich bestand, 
sondern nur als Beschönigung einer auf herrschaftliche Macht 
ausgerichteten Orientierung vorgeschoben sei l7 

• 

autoritär durchgesetzte Ordnung immer höher im Kurs stand als individuelle 
FreiheitsreL'hte» und unterderen Einllußder BegrilTemer«freiheitlich-demokra­
tischen Ordnung» eigentümliche semantische Transformationsprozesse durch­
bufen hat. die «dazu getuhrt hahen. daß er nicht nur- wie auch in anderen west­
lichen Industriestaaten - mit einer kapitalistischen Ökonomie assoziiert wird. 
sondern auch mit Vorliehe von BegrifTen wie ·Ordnung·. 'Disziplin', 'Staat" und 
'Sicherheit" her interpretiert wird», (1979. S, 288). 

17 Auf die Bundesrepuhlik schlechthin bezogen. ist diese Emschätlung sicherlich 
unzutrellend. Zumindest einzelne der Worttuhrer in der Auseinandersetzung 
mit der APO hahen eine derartige Einschätzung ihrer persönlichen Haltung I.U 

Demokratie und Freiheit aher inzwischen auch mit eigenen Worten nahegelegt. 
So z.B. Franz Josef Strauß am 20.11.1977 in der chilenischen Zeitung EI Mer­
cu rio: «Jeh hahe keine Zweifel. daß Chile ein demokratisches und freies Land ist 
und vor allem. weil es in den vergangenen vier Jahren (d.h. seit der ErnlOrdung 
des demokratisch gewählten Präsidenten Salvadore Allende und der Machter­
greifung durch die Militärs - Anm. d. Verf.) fundamentale Prinzipien der deut­
schen Demokratie ühernommen hat: Die Disziplin. den Respekt und die Hills­
hereitschaft.» 

Lassen solche Äußerungen zwar berechtigte Zweifel an der freiheitlich-demo­
"ratischen Orientierung ihres Urhehers zu. und disqualifil.ieren sie ihn damit 
Z.H. auch jedenfalls lür das Amt des Bundeskanzlers (weshalh sie auch zu Recht 
im Bundestags-Wahlkampf 1980 als Argument gegen Strauß vcrwendet wur­
den\. wäre es dennoch fakh. Strauß deshalh jegliche freiheitlICh-demokratische 
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Aus der dadurch entstandenen Krisensituation konnte es rur die 
in der APO engagierte Jugend nur zwei Auswege geben: zu resi­
gnieren und Demokratie als Lebensorientierung - weil zu blauäugig 
- aufzugeben, sich anzupassen an eine Konsum- und Karriere­
orientierte Lebensform, oder an der alten Lebensorientierung fest­
zuhalten, sich nicht als blauäugig zu begreifen, sondern die Barrie­
ren, welche der Verwirklichung ihrer demokratischen Lebens­
orientierung entgegengestellt wurden, als Ausdruck faschistoider 
Tendenzen in der Bundesrepublik anzusehen. Und die Entlarvung 
des - ihrer Meinung nach - faschistoiden Charakters der Bundes­
republik war denn auch das erklärte Ziel rur das - auf den ersten 
Blick so irrational anmutende - Handeln der RAF. 
Daß der Terrorismus der RAF und der ihr verwandten «Stadtgue­
rilla»-Gruppen - wiewohl historisch-genealogisch betrachtet, sehr 
wohl einmal als solche intendiert - dennoch nicht als radikalisierte 
Spielart linker Politik angesehen werden kann, sondern daß er viel­
mehr objektiv der gesellschaftlichen Reaktion in die Hände arbei­
tet, hat WELLMER (1979) überzeugend dargelegt, indem er I. auf ei­
nige wahnhafte Verzerrungen 18 der Wirklichkeit hinweist, die dem 
Terrorismus als einer Verzweiflungsform sozialistischer Praxis 
oder doch einer sozialistisch gemeinten Praxis von allem Anfang 
an zugrunde lagen, und indem er 2. auf einige Mechanismen hin­
weist, die dazu beigetragen haben, daß eine einmal sozialistisch ge­
meinte Form der illegalen Praxis objektiv in die Nähe einer Ge­
waltkriminalität von rechts gerückt ist. 

Wer keinem der beiden Auswege verfallen ist, lebt heute noch 
unter dem psychischen Druck einer Krise, die sich unter den po­
litischen und sozialen Folgen des Terrorismus noch weiter ver­
schärft hat. Denn eine als «links~) und «gesellschaftskritisch» sich 
verstehende Form der Gewaltkriminalität konnte nur allzu leicht 
zum Vorwand einer Kriminalisierung gesellschaftskritischer Posi­
tionen benutzt werden. "Der Terrorismus lieferte so die Legitima-

Orientierung ~hlusprechen oder ihn übersimplJlizierend mit der Etikelle «f:~­
schist» zu versehen. Denn letzteres würde ~m Ende nur hedeuten. die in den 
Seehziger Jahren gegenüher der APO heg~ngenen Fehler nun in umgekehrter 
Richtung zu wiederholen. 

18 Daß die Interpret~tlonen. Rechtfertigungen und die str~tegischen K~lküle dcr 
RAF insgesamt Züge eines WaII/I11'11l'/1I1 ~urweisen. belegt WU.IMHl d~mil. 

d~13 «re~lltiitsgerechte und re~litätsrerne Elemente sich hei den Mitgliedern der 
(jruppe ~m Ende so zu einem enlläusehungslcsten System von Ideen zus~m­
mengeschlossen h~tten. daß genuine und selhstkntische Erbhrungsprozesse für 
sie ""hl k~um noch möglich wareJ1» (197<.). S. 271) 
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lion rur eine gegen die gesamte Linke gerichtete politische Repres­
sion. eine politische Repression, die nachgerade die Substanz des 
liberalen Rechtsstaates bedroht. in dem wir seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges gelebt haben» (WELLMER. 1979. S. 27 5). 

Mit der oben skizzierten Rekonstruktion einiger Entstehungsbe­
dingungen des politischen Terrorismus in der Bundesrepublik soll 
und kann diese Entwicklung nicht gerechtfertigt noch beschönigt 
werden. Sie kann uns jedoch eines klarmachen: daß der politische 
Terrorismus nicht das Werk einiger weniger Krimineller ist. son­
dern daß es sich hier um das Symptom einer Krise unserer Gesell­
schaft handelt. deren rur das Unternehmen, in Deutschland eine 
freiheitliche Demokratie zu errichten, weit gefährlicheres Merk­
mal die heute so weit verbreitete und durch Maßnahmen wie den 
Radikalenerlaß oder den verfassungsrechtlich ebenfalls nicht un­
bedenklichen (vgl. KLUG, 1980) § 88a StGB systematisch geforder­
te politische Abstinenz der Mitglieder dieser Gesellschaft ist. 

Damit soll nun freilich wiederum nicht die Gefährlichkeit des 
politischen Terrorismus bagatellisiert werden. weshalb diese Be­
merkung einiger Erläuterungen bedarf. Dazu möchte ich auf ein 
Zitat des früheren amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roose­
veltl~ zurückgreifen. der Demokratie als einen Vertrag zu verstehen 
versucht hat. in dem sich freie Menschen verpflichten. die Rechte 
und die Freiheit der Mitbürger zu achten. 

Offensichtlich bedeutet ein solches Demokratieverständnis 
nicht. daß in einer solchen Gesellschalt keine Konflikte bestehen. 
daß keine politischen Meinungsverschiedenheiten auszutragen 
sind. Es bedeutet aber sehr wohl etwas bezüglich des Modus. wie 
Konflikte und politische Meinungsverschiedenheiten ausgetragen 
werden sollen: nämlich in Achtung der Rechte und der Freiheit des 
sogenannten politischen Gegners. Und es bedeutet insbesondere. 
daß jedes Mitglied einer demokratischen Gesellschaft seine politi­
schen Meinungen und Handlungsorientierungen vortragen - und 
sich dafür nach verfassungsmäßig festgelegten Regeln um eine 
Mehrheit bemühen - kann. ohne daß er dafür irgendwelche Sank­
tionen zu erwarten hat. 

Demokratie in diesem Sinne ist freilich ein Ideal, das nur mehr 
oder minder gut verwirklicht werden kann. Mit Defiziten im de­
mokratischen Bewußtsein (auch unter Politikern) und deren pro-

I<) Zitiert n<ll'h «DIE \\ ELT" vorn 26.4.1977. 
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pagandistischer Ausnützung20 wird man immer zu rechnen haben. 
Solche Defizite sind aber noch nicht so schlimm, so lange sie öf­
fentlich diskutiert und kritisiert werden können (und diese Kritik 
auch Ohren findet). Denn so lange befinden wir uns immer noch 
allfdem Weg zur Verwirklichung von Demokratie, die - als gesell­
schaftliche Lebensorientierung - ja kein operational beschreibba­
res Ziel ist. das je definitiv und ein für allemal erreicht werden 
kann. 

Dies bedeutet aber nun nichts anderes, als daß die in der aJJge­
meinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948 festgehaltenen Freiheitsrechte und insbe­
sondere die in Artikel 4 und Artikel 5 des Grundgesetzes rur die 
Bundesrepublik Deutschland niedergelegte Glaubens- und Be­
kenntnisfreiheit: die Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit der 
Kunst und Wissenschaft. die wohl zentralsten Elemente einer de­
mokratischen Gesellschaftsordnung sind, d.h. was die Verwirkli· 
chung von Demokratie und die (Über-)Lebenschancen der demo­
kratischen Gesellschaftsordnung betrifft. Und zwar nicht nur, daß 
sie als Rechte gewährleistet sind. sondern, daß von diesen Rechten 
auch Gebrauch gemacht wird! 

Nun wurden aber gerade diese Rechte durch den Radikalenerlaß 
und den § 88a StGB eingeschränkt - und zwar weniger im juristi­
schen. als im psychologischen Sinn, indem eine Rechtsunsicher­
heit bezüglich der Meinungsfreiheit geschafTen wurde. die. wie 
HORN (I979b) darstellt. über den Mechanismus der Angst vor 
Sanktionen ein Klima der Selbstzensur heraufbeschwört. Wie sehr 
die Angst im Umfeld des RadikaJenerlasscs die Bereitschaft zu frei­
er Meinungsäußerung untergräbt - mithin das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit de facto außer Kraft setzt - wurde inzwischen 
von der Forschungsgruppe MAFFIS (1980) auch empirisch nach­
gewiesen. 

Dies sind jedoch nur die unmittelbaren Folgen des Radikalener­
lasses und ähnlichergesetzgeberischer Maßnahmen. Ihre mittelba­
ren Folgen sind vielleicht noch schwerwiegender. Denn wohin 

20� Z. H. wenn die demokratische Mehrheitsentscheidung der Hamburger SPD gegen 
die Errichtung des Kcrnkraliwerkes Brokdorf von üpposnionspolitikem - aber 
auch in SPD·Krelsen selbst - als «öffentliche Demontage des Kanzlers» hmge­
stellt wird (vgl. dazu ?H. den Bericht des «SÜDKLJ RIER» vom 4.2198 I) - als 
ob dic Tatsache. daß cinc politische Partei den Kanzler stellt. die Mitglieder die­
scr Partei ihrcr demokratischen Rcchte und Pnichten entkleiden könnte. 
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kann es führen. wenn die Mitglieder einer Gesellschaft sich nicht 
mehr in der Lage zu freier politischer Meinungsäußerung sehen? 

Erstens haben wir damit zu rechnen. daß. wer seine politische 
Meinung nicht mehr vorträgt. sich über kurz oder lang gar keine 
politische Meinung mehr bildet, sich auf seinen privaten Lebens­
bereich. auf seine höchst persönlichen Sicherheitsbedürfnisse. 
Konsum- und Karrierewünsche zurückzieht. Dies bedeutet aber 
nicht nur. daß. wer immer diesen Weg geht. nicht nur hier und jetzt 
seinen Beitrag zur Verwirklichung einer demokratischen Lebens­
Iarm verweigert, es bedeutet auch. daß er - indem man ihn, da er 
über keine darüber hinausgehende politische Perspektive mehr 
verfügt, an seinen privaten Bedürfnissen und Wünschen zu fassen 
bekommen und zu nahezu beliebigen politischen Zwecken mani­
pulieren kann. Die ausländerfeindliche Propaganda, die sich in 
Teilen unserer Massenmedien auszubreiten beginnt, macht schon 
heute von diesem Mechanismus Gebrauch. 

Zweitens haben wir damit zu rechnen. daß, wer seine politische 
Meinung nicht mehr vortragen zu können meint. sich aber doch 
noch eine Meinung bildet. die er gleichsam «geheimzuhalte@ sich 
gezwungen fühlt. damit subjektiv in einen Gegensatz zu der Gesell­
schaft gerät. die ihm die Meinungsfreiheit verweigert. und mit der 
er sich daher nicht mehr identifizieren kann. Dies wiederum för­
dert zwei weitere Phänomene. welche das Unternehmen. eine frei­
heitlich demokratische Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. an 
der Wurzel treffen: erstens. die Tendenz, aus der Gesellschaft aus­
zusteigen (mit dem Drogenmißbrauch als Folgeproblem 21 ) und 
zweitens die Tendenz, sich in offenen Gegensatz zu Staat und Ge­
sellschaft zu stellen. die sich am deutlichsten (aber nicht nur) im 
pol itischen Terrorismus niedersch lägt. 

Von diesen Krisensymptomen unserer Gesellschaft erscheint 
mir der politische Terrorismus unmittelbar betrachtet in der Tat 
noch die kleinste Getahrdung der Demokratie darzustellen. Und 
zwar deshalb. weil der Weg des Terrorismus (noch) von der zahlen­
mäßig kleinsten Gruppe gegangen wird. Getahrlicher als die ande­
ren Krisensymptome ist der politische Terrorismus jedoch mittel­

21� Daß Drogenabhängige in der Regel nicht politisch aktiv sind. ist hierfLir I-ein (je­

genargument. Daß der Drogenmißhrauch - inshesondere vonjugenlliehen Kon­
sumenten sogenannter «weicher Drogen» - mitunter als politische Tat hiTlge­
stellt \vlrd (vgl. ROI1/1 "BACIII R. \'iRI). ist dagegen ein deutlicher Ind;l dafür. 
dall im Drogenmif.\hrauch (nehen anderen Motiven) auch «politische Energie» 
suhlimiert wird. 
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bar betrachtet. Und zwar deswegen, weil er Anlaß zu weiteren Ein­
schränkungen demokratischer Freiheitsrechte bietet, womit ein 
Aufschaukelungsprozeß in Gang gesetzt wird, bei dem die Ein­
schränkung demokratischer Freiheitsrechte demokratiegefährden­
de Prozesse in Gang setzt, die ihrerseits wieder durch eine weitere 
Einschränkung demokratischer Freiheitsrechte beantwortet zu 
werden drohen, usw. bis am Ende der Versuch zur Errichtung einer 
freiheitlich demokratischen Gesellschaftsordnung nur noch der 
Geschichte angehören mag. 

Es handelt sich hier um ein Phänomen, das in der Sozialpsycho­
logie wohlbekannt ist, und dem WATZLAWICK, WEAKLAND und 
FISCH (1974) ihr Buch «Lösungen» gewidmet haben. Darin wird 
beschrieben, wie bestimmte Schwierigkeiten im zwischenmensch­
lichen Zusammenleben erst dadurch zum Problem werden, daß 
man versucht, sie zu beheben, indem man die Handlungs-, Verhal­
tens- und Erlebensweisen, welche diese Schwierigkeiten bereiten, 
zu unterbinden trachtet, und daß ein so entstandenes Problem 
dann nur auf paradoxe Weise behoben werden kann. Paradox des­
halb. weil man, um zu einer Lösung des Problems zu gelangen, ge­
gen diese Handlungs-, Verhaltens- und Erlebensweisen eben gera­
de nichts unternehmen darf, sie ignorieren oder tolerieren muß, 
womit sie sich selbst totlaufen. So wurde z.B. den Gewerkschaften 
ein Gutteil ihrer Sprengkraft dadurch genommen, daß sie legali­
siert wurden. und der I. Mai, der einst ein Tag des solidarischen 
Widerstandes der Arbeiterklasse war, ist heute - zum gesetzlichen 
Feiertag erklärt - ein Tag der Familienausllüge. 

Im Falle der Meinungsfreiheit wird uns eine solche «paradoxe» 
Lösung der bestehenden Problemsituation zugleich auf der gesell­
schaftlichen und auf der persönlichen Ebene abverlangt: 

Auf der gesellschaftlichen Ebene erleben wir antidemokratische 
Meinungen als Bedrohung, und es ist nur allzu verständlich, wenn 
wir den Wunsch haben, schon die Außcrung-solcher Meinungen zu 
unterbinden. Und doch können wir die Demokratie nur dadurch 
- auf längere Sicht - bewahren. daß wir nichts dergleichen unter­
nehmen, weil wir sonst demokratische Freiheitsrechte einschrän­
ken und damit selbst schon die Demokratie verwunden müßten. 

Auf der persönlichen Ebene erleben wir Angst vor politischen 
Meinungsäußerungen. und es ist nur allzu verständlich, wenn wir 
unter dem Einfluß dieser Angst lieber «den Mund haltem>. Zum 
anderen verstärkt aber der Verzicht auf Meinungsäußerung wie­
derum die Angst davor. und wir können diese Angst nur dadurch 
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üherwinden, daß wir am eigenen Leib die Erfahrung machen, daß 
es um unsere demokratischen Grundrechte tatsächlich besser be­
stellt ist, als unsere Rechtsunsicherheit befürchten läßt. Zugleich 
ist die Äußerung politischer Meinungen auch das einzige demokra­
tische Mittel, über das wir verfügen, um einem Verfall der Demo­
kratie vorzubeugen. Insbesondere sind die Praktizierung der Mei­
nungsfreiheit und die argumentative Auseinandersetzung mit un­
serer gesellschaftlichen Wirklichkeit die einzig wirksamen Mittel, 
um der Verbreitung antidemokratischer Meinungen Einhalt zu ge­
hieten. 

Aufden ersten Blick mag das Vertrauen in die Wirksamkeit die­
ser Mittel allzu «blauäugig» erscheinen. Andererseits läßt sich ein 
Mißtrauen gegenüber der Wirksamkeit dieser Mittel aher nur aus 
einem Mißtrauen gegenüber dem Wert der Demokratie selbst be­
gründen. - Oder aus einem Mißtrauen gegenüber der Mündigkeit 
des Bürgers, die ihrerseits wiederum Voraussetzung jeglicher Be­
mühungen um demokratische Verhältnisse ist. 

7. Reichweite und Grenzen handlungstheoretischer Erklärungen 

Streht man einen Gedankenaustausch zwischen Psychologen und 
Biologen an, so scheint eine handlungstheoretische Thematisie­
rung der Aggression auf den ersten. Blick geradezu einen Rück­
schritt zu bedeuten bzw. die «Einheit» der Aggressionsforschung 
über die Grenzen der Sozialwissenschaften hinaus zu gefährden. 
Auf den zweiten Blick jedoch stellt sich die Frage, ob sich eine 
«Einheit» der Aggressionsforschung, die sich daraus ergeben könn­
te, daß man bei Mensch wie Tier nur aufdas heohacl71hare ~ 'erhal­
len ahhebt (wie dies z.B. Buss, 196\, versucht hat), am Ende hloß 
als Schein erweist. Und zudem als gefahrlich, weil die Grenzen des 
Geltungshereiches der Erklärungsansätze verwischt werden. was 
z.B. Konrad LORENZ auch von seiten seiner eigenen Disziplin, der 
Verhaltenshiologie. herbe Kritik eingebracht hat (vgl. MONTAGU. 
\974). Und es stellt sich die Frage. ob nicht gerade das deutliche 
Herausstellen der Unterschiede zwischen Mensch und Tier erst ei­
ne fruchtbare Zusammenarbeit und gegenseitige Ergänzung 
psychologischer und biologischer Aggressionsforschung ermög­
licht. 

So hat schon FROMM (\974) in seiner als Antwort aufLoRENZ ge­
schriehenen «Anatomie der menschlichen Destruktivität» hervor­
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gehoben, daß wir ((beim Menschen zwei völlig verschiedene Arten 
der Aggression unterscheiden (müssen). Die erste Art, die er mit al­
len Tieren gemein hat. ist ein phylogenetisch programmierter Im­
puls anzugreifen (oder zu fl iehen), sobald lebenswichtige Interessen 
bedroht sind. Diese de.fi:nsive. 'gutartige' Aggression dient dem 
Überleben des Individuums und der Art; sie ist biologisch angepaßl 
und erlischt, sobald die Bedrohung nicht mehr vorhanden ist. Die 
andere Art, die 'bösartige' Aggression, d.h. die Destruktivität und 
Grausamkeit, ist spezifisch für den Menschen und fehlt praktisch 
bei den meisten Säugetieren; sie ist nicht phylogenetisch program­
miert und nicht biologisch angepaßt; sie dient keinem Zweck und 
ihre Befriedigung ist lustvoll» (FROMM. 1980. S. 20). 

FROMM verbindet diese beiden Aggressionsarten mit einer U n­
terscheid ung «zwischen Instinkt und Charakter oder - genauer ge­
sagt - zwischen den in psychologischen Bedürfnissen verwurzelten 
(organischen) Trieben und jenen spezifisch menschlichen Leiden­
schaften. die in seinem Charakter verwurzelt sind ... (und) die ... 
Antworten auf 'existentielle Bedürfnisse' sind, die ihrerseits in den 
spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz begründet 
sind» (FROMM. 1980, S. 21), und die nach FROMM als der Versuch 
des Menschen zu verstehen sind, die banale Existenz der reinen 
Fristung des Lebens zu transzendieren. In handlungstheoretischer 
Terminologie, wie ich sie in Anschluß an KAMBARTEL (1981) hier 
verwende. lassen sich FROMMS «Leidenschaftem) unschwer mit den 
«Lebensorientierungem) identifizieren, d.h. mit solchen Orientie­
rungen. die J;1icht.einzelne Handlungen/inalbetreffen, sondern den 
Gesamtzusammenhang unseres Lebens. In destruktives Handeln 
gekehrt stellen sie allerdings ein Paradoxon dar: «In ihnen komml 
zum Ausdruck. daß das Lehen im Bestrehen. sich einen Sinn ::/1 

/<eben. sich /<e/<en sich seihst kehrt. Sie sind die einzige echte Per­
version. Sie zu verstehen. heißt nicht. sie zu verzeihen. Doch so­
lange wir sie nicht verstehen. haben wir nicht die Möglichkeit zu 
beurteilen. wie sie einzudämmen sind, und welche Faktoren die 
Tendenz haben. sie zu verstärken» (FROMM. [980, S. 27). 

Dies gilt insbesondere auch für jenes «(aggressive) Phänomen. 
das unsere Gesellschaft gegenwärtig vielleicht am meisten berührt: 
den Terrorismus. dessen Entstehungsbedingungen ich oben ein 
Stück weit zu rekonstruieren versucht habe. um so (einige) psychi­
sche Bedingungen für die Wandlung (ursprünglich) demokratisch 
gesinnter Menschen zu - am Ende ihrem eigenen freiheitlich-de­
mokratischen Ideal in krassester Weise zuwiderhandelnden - Ter­
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fllfisten aufzuzeigen. So weit es gelingt. daraus eine Lehre zu zie­
hell. kann diese Rekonstruktion daftirdienlich sein, einer weiteren 
\usbreitung des Terrorismus vorzubeugen. Dies kann sie insofern, 

als sie die Entwicklung des Phänomens «Terrorismus» ein Stück 
\\eit rcrs(ehhar machen kann, womit sie aber zugleich auch die Ge­
t:t1H eingeht. selbst mißverstanden zu werden. Denn die Beweg­
l!ründe eines Handeins verstehen zu wollen, bedeutet notwendiger­
~\l:ise die in politischen Ausein<,.ndersetzungen wie auch in den 
\lassen medien leider immer wieder einreißende Schwarz-Weiß­
\1alerei aufzugeben, die darin besteht, daß, wer immer Unrechtfer­
ll~hares tut, durch und durch und gleichsam von Anbeginn als Bö­
sewicht gilt. Hinzu kommt ein Phänomen. das implizit bereits im 
flandlungsbegrifT angelegt ist, und auf das A. MUMMENDEY in ih­
n:ll1 Beitrag zu diesem Buch ausführlich eingeht: der von A. Ml'M­
\11 s,;DlS geradezu als Definitionskriterium für aggressive Handlun­
!!cn hervorgehobene Bewertungs-Dissens, «Aggressive Akte sind.je 
nach Beurteilungsperspektive der Konflikt-Beteiligten, sowohl (in 
ir~endeinem Aspekt) 'konstruktiv' (für den Handelnden) und im 
\\citesten Sinne 'destruktiv' für den Betroffenen». Versucht man, 
dIe Beweggründe aggressiven Handeins zu rekonstruieren, so re­
konstruiert man damit Gründe. die jedenfalls aus der Perspektive 
des Handelnden als gerechtfertigt erscheinen. Dies bedeutet aber 
keineswegs. daß man sich dessen Beweggründe, die man nun ver­
stehen kann, auch selbst zu eigen macht. Verstehen heißt nicht bil­
ligen. 

:\. MlrMMENDEY hat aber auch damit recht. daß eine «von den 
dircktBeteiJjgten zunächsl:unabhängige Einschätzung und Bewer­
lung eines solchen Aktes, die von einem dritten Beobachter vorge­
nommen wird, .. ,je nach Tendenz zur einen oder anderen Per­
spektive zur Bewertung dieser Handlung als norm-konform - also 
nicht aggressiv - oder als 'norm-verletzend - also als aggressiv ­
(komml))), Dabei wird das Kriterium der Norm-Verletzung von A. 
Ml'MMENDEY für die Aggressionsdefinition vorausgesetzt. Unter 
diesem Aspekt wird die Gefahr, eine handlungstheoretische Erklä­
rung von Aggressionen - die notwendigerweise von den Sinngehal­
tcn der Handelnden ausgehen muß - als Rechtfertigung dieser Ag­
gression mißzuverstehen, besonders akut. Insbesondere dann. 
wenn die in der Handlungserklärung verwendeten Sinngehalte ­
wie im Beispiel der Terrorismusrekonstruktion - Orientierungen 
miteinschließen, über deren Norm-Konformität kein Zweifel be­
stehen kann. Dieses Mißverständnis läßt sich jedoch leicht vermei­
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den, wenn man im Auge behält, daß Situationsangemessenheit 
und Rechtfertigbarkeit von Teilen einer Handlungsbegründung 
noch lange nicht die Rechtfertigung des gesamten Begründungsge­
bäudes - und damit der daraus resultierenden Handlungen selbst 
- bedeutet. Insbesondere für den Terrorismus muß hier nochmals 
aufwahnhafte Verzerrungen der Realität (WELLMER, 1979) hinge­
wiesen werden, zu deren psychologischen Erklärung die bloße Ver­
zweiflung an der Möglichkeit politischer Veränderungen nicht 
ausreicht. Verständlich wird die Entstehung eines derartigen 
Wahnsystems meines Erachtens erst daraus, daß infolge des Ent­
zuges der gemeinsamen Orientierungsbasis die sogenannte öffent­
liche Meinung für die späteren Mitglieder der RAF nicht mehr als 
Anknüpfungspunkt für selbstkritische Erfahrungsprozesse und da­
mit auch nicht mehr als Korrektiv für deren eigenes Meinen und 
Handeln dienen konnte. 

Unbeantwortet bleibt allerdings noch die Frage, wie es zu diesem 
Entzug der gemeinsamen Orientierungsbasis kommen konnte, 
welche Frage nicht nur die Reaktion von Teilen der Öffentlichkeit 
auf die APO betrifft, sondern auch gleichermaßen die Ausschrei­
tungen bei APO-Demonstrationen und deren wechselseitige Ver­
anlassung. 

Zwar könnte man auch hier «psychische Gründe» aufweisen, 
wie Z.B. die in weiten Bevölkerungskreisen (damals) mangelnde 
Auseinandersetzung mit der Verfassungswirklichkeit. Unter den 
Bedingungen des Wiederaufbaus als Ühl'r/ehl'nssicherung und 
durch die Gewißheit der formalen Absicherung der gewonnenen 
demokratischen Verhältnisse durch die liberalste Verfassung, die 
es in Deutschland je gegeben hat, war eine solche Reflexion zu­
nächst (wenn man von einzelnen historischen Situationen der Ab­
änderung des Grundgesetzes absieht) «subjektiv» nicht gefordert. 
Dies änderte sich freilich mit der wirtschaftlichen Konsolidierung 
in den sechziger Jahren. Erst mit dem Wegfall der Fortschreibung 
des Wiederaufbaus als Überlebensnotwendigkeit wurden auch die 
bisherigen Leistungen kritisierbar und potentiell korrigierbar. 
Nach zwei Jahrzehnten des Wiederaufbaus, in denen dieser die 
maßgebliche Lebensorientierung der Deutschen ausgemacht hat 
und die dabei erbrachten Leistungen zu einem wesentlichen Be­
standteil ihres Selbstverständnisses geworden waren, mußte eine 
Kritik an Teilen dieser Leistungen erwartbarerweise zunächst eine 
Situation der Verständnislosigkeit heraufbeschwören, aus der ih­
rerseits wieder Angst erwachsen konnte, die auch z. B. zu partei po­
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litischen Zwecken ausnützbar war. Solche «psychischen Gründe» 
allein können der oben aufgeworfenen Frage jedoch keineswegs ge­
recht werden. denn obschon ein handlungstheoretischer. psycho­
logischer Ansatz - und darin unterscheide ich mich in. meiner Auf­
fassung von HORN in diesem Buch - nicht nur den Menschen «als 
in einer gesellschaftlichen L'mwelt lebend. sondern (sehr wohl ­
Einfügung des Verfassers) als ~ese({schafilich her~estelltes lind sich 
herstellendes. und in gesellschafilichen H'iderspriichen sich hewe­
gendes)) Wesen zu thematisieren vermag (HORN, in diesem Buch). 
reicht diese Betrachtungsweise jedenfalls nicht hin. um die Struk­
tur der Gesellschaft selbst angemessen zu analysieren. Denn hier 
geht es nicht mehr (nur) um die Summe der Handlungsweisen einer 
Vielzahl von Menschen, sondern um soziale Regelsysteme. die in 
ihrer Verselbständigung gleichsam eine eigene Dynamik aufwei­
sen. 

Aus handl ungstheoretischer Sicht rührt die oben angesprochene 
Eigendynamik sozialer Rege/systeme u.a. daher. daß individuelles 
Handeln in Bezug auf die Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse 
(von einigen Rollenträgern abgesehen) nur relativ wirkungslos blei­
ben kann. und zudem die tatsächlichen Wirkungen gesellschaftli­
chen Handeins. die sich ja erst im Kontext mit den Handlungen an­
derer konstituieren, mehr und mehr unüberschaubar und damit für 
den Einzelnen immer weniger «rational» planbar sind. Mit der dar­
aus folgenden Einschränkung der Möglichkeiten. welche die Ver­
nunft gegenüber den Emotionen hat. wird der Grad emotionaler 
Beeinflußbarkeit erhöht und der (z.B. propagandistischen) Aus­
nützung biologisch angelegter Mechanismen - wie im oben ange­
sprochenen Kontext insbesondere der Ausnützung des Mechanis­
mus der Gruppenfeindschaft (vgl. HAssENsTEIN. in diesem Buch)­
der Weg geebnet. 

Wenn man sich dieser Grenzen der Reichweite handlungstheo­
retischer ErkJärungsansätze bewußt ist, wird auch ein gebräuch­
liches Mißverständnis gegenüber llurmatil'cn Handlungstheorien 
vermeidbar: nämlich, «daß hier nicht für unsere Welt. sondern für 
eine. aus der Adam und Eva vertrieben worden sind. 'konstruiert' 
wird» (SELG in diesem Buch). Denn tatsächlich sind die idealtypi­
schen Konstruktionen solcher Theorien (z.B. Konlliktlösung) 
nicht deskriptiv zu verstehen. sondern als Zielperspektiven. nach 
denen ein Handeln der Menschen ermöglicht werden soll. Gegen­
stand der Aggressionsforschung ist aus dieser Sicht weise vor allem 
die Erforschung von Konfliktlösungsbarrieren. d.h. der Aufweis 
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der Umstände, die einem solchen «idealen» Handeln entgegenste­
hen, und das Aufzeigen von Wegen, wie diesen Umständen entge­
gengetreten werden kann. Zu diesen «Konfliktlösungsbarrierem> 
gehören insbesondere auch die Sinngehalte über Konfliktlösung 
und Aggression «in den Köpfen der Menschen». So lassen sich Z.B. 
Konflikte je nach der materialen und formalen Bestimmung der 
beteiligten Handlungsorientierungen in sehr unterschiedlichem 
Maße bewältigen. Hinzu kommt, daß schon die Frage, ob es so et­
was wie die Lösung von Konflikten geben kann, von Menschen 
faktisch sehr unterschiedlich beurteilt wird. Zugleich läßt sich aber 
auch feststellen, daß diese Beurteilungsunterschiede an der Bei­
spielsmenge der Konflikte festzumachen sind, an der sich jemand 
dabei orientiert. Eine weitere Konfliktlösungsbarriere kann in den 
Vorstellungen bestehen, die Konfliktparteien über die Aggression 
haben. Und zwar sowohl in Hinblick darauf, welche Handlungen 
im Alltagsleben als Aggressionen ausgezeichnet werden (vgl. dazu 
den Beitrag von JUTTEMANN, in diesem Buch), als auch in Hinblick 
darauf, wie sie sich den «Mechanismus der Aggression» vorstellen, 
d.h. welche «AJltagstheorie der Aggression» Grundlage ihres Han­
delns ist (siehe dazu den Beitrag von DANN, HUMPERT, KRAUSE, 
ÜLBRICH & TENNSTADT, in diesem Buch). Wie MONTAGU (1974, 
S. 10) treffend bemerkt: «Der Todestrieb ist von zahlreichen 
Psychoanalytikern verworfen worden. Aber das Konzept eines sol­
chen Instinktes oder Triebes zur Zerstörung hat in den Hirnen vie­
ler Menschen nichts von seiner Kraft eingebüßt.» 

Die zwischen HORN und mir divergierende Einschätzung der 
Leistungsfähigkeit des handlungstheoretischen Ansatzes hat ihren 
Ursprung meines Erachtens darin, daß der handlungstheoretische 
Zugang zur Aggressionsforschung anfänglich sehr stark aufden Be­
reich der zweckrational erklärbaren Handlungen bezogen war. Ei­
ne wie von HORN geforderte radikale Behandlung des Menschen 
als gesellschaftliches Wesen kann freilich durch die bloß zweckra­
tionale Deutung seines Verhaltens nicht geleistet werden. Dazu 
sind insbesondere noch die Ebene der Regelrationalität und die 
Ebene der Lebensorientierungen zu berücksichtigen. Macht erstere 
Betrachtungsebene es erst möglich, den Menschen als gesellschaft­
lich zusammenlebendes Wesen darzustellen, so ist zweitere Ebene 
erforderlich, um ihm in dem Sinne als radikal gesellschaftliches 
Wesen gerecht zu werden, daß er auch seine Identität aus den ge­
sellschaftlichen Umständen bezieht, die er lebt. 
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Mit den Lebensorientierungen wurde eine Orientierungsebene 
angesprochen, die den Menschen Kfundsät::lich vom Tier unter­
scheidet, denn nur ftir ihn stellt sich auf Grund seiner hoch ausge­
bildeten Sprach- und Denkfahigkeit das existentielle Problem der 
Sinngebung des Lebens. Bei den «finalen» Handlungsorientierun­
gen im engeren Sinne ist dagegen eine weitreichende Gemeinsam­
keit von menschlichem Handeln und tierischem Verhalten gege­
ben. Diese Gemeinsamkeit bezieht sich allerdings weder auf die 
Einschränkung der Zielgerichtetheit des Verhaltens auf primäre 
Bedürfnisse der Lebens und/oder Arterhaltung, wie wir sie im Tier­
reich finden, noch darauf. daß allgemeine empirische Gesetzmäs­
sigkeiten zwischen Stimuli und Verhaltensweisen durch absichts­
voIles Handeln durchbrochen werden können, wie das dem Men­
schen möglich ist. FROMMS Auszeichnung von defensiven Aggres­
sionen, die der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat, darf des­
halb auch nicht als Identität gesehen werden. Die Gemeinsamkeit 
von Mensch und Tier erstreckt sich hier wesentlich aufden Aspekt 
der FUl1ktiona/ität des HandeIns bzw. Verhaltens und auf den As­
pekt der Finalität.. 

Die Funktionalität bezieht sich beim menschlichen Handeln je­
doch nicht nur auf das Überleben des Individuums und der Art, 
und sie kann auch partikularen Interessen dienen, d.h. sie muß 
nicht biologisch angepaßt sein. Auch kann ein selbst ursprünglich 
phylogenetisch angepaßtes Verhalten durch die kulturelle Ent­
wicklung seinen Anpassungswert verlieren, ja sogar dysfunktional 
werden. Nicht nur aus diesem Grunde wäre es eine überzogene 
Vereinfachung, FROMM allzu wörtlich zu nehmen. und die zur Be­
I.eichnung der von ihm unterschiedenen Hauptarten menschlicher 
Aggression verwendeten Worte «gutartige» und «bösartige» Ag­
gression ftir eine Bewertung von Aggressionen zu nehmen oder et­
wa die «gutartige» Aggression zu verharmlosen. 

Die Finalität bezieht sich beim menschlichen Handeln nicht 
(nur) aufdas Erlöschen eines phylogenetisch programmierten Im­
pulses, sondern (auch) auf den Wegfall der Handlungsorientierun­
gen mit ihrer Verwirklichung. Wer z.B. einen bezweckten Zustand 
bereits hergestellt hat, braucht (per definitionem) zu seiner Herstel­
lung nichts mehr weiter zu tun (allenfalls zu seiner Erhaltung). 
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